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Verhandlungsschrift

über die 12. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bad Ischl 

Donnerstag, 15. Dezember 2005, 17.00 Uhr, Stadtamt Bad Ischl

Anwesende:

Vorsitzender: Bgm. Helmut Haas

	
	Ordentliches GR-Mitglied
	Entschuldigt abwesend
	Ersatzmitglied

	SPÖ
	Vizebgm. Reisenbichler Josef

StR. Kranabitl Christian

StR. Heide Hannes

StR. Loidl Thomas

GR. Grabner Josef

GR. Hödlmoser Herbert

GR. Huber Christine

GR. Kefer Martin

GR. Lackner Alois

GR. Langegger Hildegard

GR. Lauberger Irene

GR. Loidl Tobias

GR. Mathes Johannes

GR. Zauner Peter
	GR. Stögner Heidemaria

GR. Loidl Ingeborg 


	Mag. Rosner Rainer 

De-Bettin Andreas 

	ÖVP
	Vizebgm. Panhuber Johann

StR. Streibl Johannes bis 19 Uhr

StR. Zierler Christian

GR. Blohberger Wilhelm

GR. Brandl DI. Markus

GR. Donaubauer DI. Michael

GR. Fuschlberger Arnold

GR. Grießmeier Engelbert

GR. Hohenberger Sabine

GR. Müllegger Lorenz

GR. Unterberger Maria-Luise

GR. Wimmer Margarete
	StR. Adler Christine


	 Bittner Ursula

	GRÜNE
	GR. Glatz Peter

GR. Reitsamer Gertrud

GR. Reitsamer Markus
	
	

	FPÖ
	GR. Laimer DI. Andreas

GR. Siegl Hermine
	GR. Fuchs Anton


	Spielbüchler Franz

	ISCHL
	GR. Wimmer DI. (FH) Nikolaus
	
	


Den Beratungen beigezogen waren Stadtamtsdir. Dr. Adam Sifkovits, Mag. Wolfgang Degeneve und RD. Rainer Stadler.

Schriftführerin: Doris Kainzner.

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, stellt fest, dass der Gemeinderat beschlussfähig ist und erklärt um 17.00 Uhr die Fragestunde für eröffnet. 

Der Bürgermeister erklärt um 17.30 Uhr die Fragestunde für beendet und die Gemeinderatssitzung für eröffnet. 

Tagesordnung
1. Genehmigung der 11. Verhandlungsschrift

2. Bericht des Bürgermeisters

3. Prüfbericht des Prüfungsausschusses

4. Gemeindesteuern, Hebesätze, Dienstpostenplan

5. Abfallgebührenordnung, Änderung

6. Museum der Stadt und Leharvilla, Eintrittspreise

7. Anrufsammeltaxi, Tarifänderung

8. Darlehen, Umstieg auf Schweizer Franken

9. Finanzierungspläne (Gemeindestraßen, Güterweg „Radgraben“), Beschlussfassung

10. Neubau Kindergarten Pfandl, Finanzierungsplan

11. Einbringung von Mahnklagen gegen säumige Schuldner, Generalbeschluss 

12. Nutzung von Gemeindegrund, Vertragsänderungen

13. Gastgarten am Kreuzplatz, Mietvertrag

14. Wirtschaftshof/Trinkhalle, Grundtausch mit dem Land OÖ.

15. Liegenschaft EZ. 212, GB. Reiterndorf, Abschluss eines Baulandsicherungsvertrages

16. Flächenwidmungsplan Nr. 6/2001, Einzelabänderungen, Einleitung des Genehmigungsverfahrens: 

a) Nr. 6.54, Grst. 341/15, Teilfl., GB. Jainzen (Antrag von Wald in Abgrabungsgebiet-Kies)

b) Nr. 6.56, Grst. 255/120, Teilfl., GB. Haiden (Antrag von Grünland-Erholungsfläche, Sport- und Spielfläche in Wohngebiet, Lagekennz. Schule; zus. Lagekennz. Kindergarten)

c) Nr. 6.57, Grst. 97/25, GB. Rettenbach (Antrag von Grünland in Wohngebiet mit Schutzzone im Bauland Bm1 (Nebengebäude und Garagen))

d) Nr. 6.59, Grst. 445/1, Teilfl., GB. Reiterndorf (Antrag von Grünland in Mischbaugebiet und Verkehrsfläche)

e) Nr. 6.60, Grst. 99/1, Teilfl., GB. Rettenbach (Antrag von Wald in Wohngebiet mit Schutzzone Bauland Bm1 (Nebengebäude und Garagen))

f) 
Nr. 6.61, Grst. 445/6 und 447/1, Teilfl., GB. Reiterndorf (Antrag von Bauland MB in Grünland bzw. von Grünland in Bauland MB (flächengleicher Tausch))

17.
Bebauungsplan „Altstadt Rechtes Traunufer“, Abänderungen, Einleitung des Stellung-nahmeverfahrens:

a) Nr. 09, Grst. 467, GB. Bad Ischl (Abänderung der Anzahl der Geschoße von II+D auf IV + D und von II+D (III+D) auf IV+D und von II+D auf III (Anpassung an tatsächliche Bebauung))

b) Nr. 10, Grst. 552, GB. Bad Ischl (Abänderung der Anzahl der Geschoße von I (Garage) auf II (Vollgeschoße))

18. 
Bebauungsplan „Altstadt Linkes Traunufer“, Abänderung, Einleitung des Genehmigungsverfahrens:

Nr. 08, Grst. 454/1 und 454/4, GB. Bad Ischl (Änderung von 3 Geschoßen auf III+D) 

19. Anträge des Verkehrsausschusses

20. Anträge gem. § 46, Abs. 2, OÖ. GemO 1990:

a) Ischl blüht auf – Lokale Agenda 21

b) „Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, Appell an das EU-Parlament

21. Allfälliges

22. Personalangelegenheiten

Pkt. 1. Genehmigung der 11. Verhandlungsschrift

Der Vorsitzende erklärte, dass die Verhandlungsschrift vom 20.10.2005 noch bis Ende der Sitzung aufliegt und nach Ablauf dieser Sitzung als genehmigt gilt, wenn bis dahin dagegen keine Einwendungen erhoben werden. 

Pkt. 2. Bericht des Bürgermeisters
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat der Firma Mittendorfer den beantragten Gewinnungwsbetriebsplan sowie die Herstellung einer obertägigen Bergwerksanlage bei der Überschar „Kerschbaumeben“ vor wenigen Wochen bescheidmäßig genehmigt. Die Stadtgemeinde hat jetzt dagegen Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts erhoben. Wir werden jedenfalls alles unternehmen, um diesen Steinbruch doch noch zu verhindern.

Gegen den im vorletzten Gemeinderat beschlossenen Berufungsbescheid betreffend ein Baugebrechen beim Objekt Perneck 72 wurde bei der Aufsichtsbehörde Vorstellung erhoben, d.h., die Angelegenheit ist im weiteren vom Land zu beurteilen.

Die im vorletzten Gemeinderat beschlossene Abweisung einer beantragten Ausnahmebewilligung zum Befahren der Schulgasse ist in Rechtskraft erwachsen.

Die am 15. Oktober 2005 durchgeführte Sportlerehrung war eine gelungene Veranstaltung im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des Fußballvereins und ist durchwegs positiv aufgenommen worden

Das vom Gemeinderat beschlossene Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen im Bereich Berggasse ist mittlerweile in Rechtskraft getreten und wird von der Exekutive im Rahmen der vorhandenen personellen Kapazitäten kontrolliert. Es gibt dazu bereits einen weiteren Antrag auf Ausdehnung der Verordnung auf die Herrengasse, das Ansuchen wird den zuständigen Gremien zur Beratung zugeleitet.

Pkt. 3. Prüfbericht des Prüfungsausschusses
Berichterstatter: GR. Peter Glatz

Der Obmann des Prüfungsausschusses, GR. Peter Glatz, bringt dem Gemeinderat nachstehenden  Prüfbericht der 9. Sitzung des Prüfungsausschusses vom 3.11.2005 betreffend Prüfungsbericht der Abteilung Gemeinden beim Amt der OÖ. Landesregierung über die Einschau in die Gebarung der Stadtgemeinde Bad Ischl, vollinhaltlich zur Kenntnis:

PRÜFUNGSBERICHT

über die 9. Sitzung des Prüfungsausschusses der Stadtgemeinde Bad Ischl, am Donnerstag,

3. November 2005, um 17.00 im Stadtamt, Finanzabteilung.

Gegenstand der Prüfung:

Prüfungsbericht der Abteilung Gemeinden über die 

Einschau in die Gebarung der Stadtgemeinde Bad Ischl

Zur Prüfung lagen dem Prüfungsausschuss folgende Unterlagen vor:

· Prüfungsbericht der Abteilung Gemeinden über die Einschau in die Gebarung der Stadtgemeinde Bad Ischl

· Stellungnahme der Stadtgemeinde Bad Ischl zum erwähnten Prüfungsbericht

Die Prüfungsgruppe der Abteilung Gemeinden beim Amt der OÖ. Landesregierung hat in der Zeit vom 10. März bis 31. Mai 2005 durch zwei Prüfungsorgane gemäß § 105 OÖ. Gemeindeordnung 1990 in Verbindung mit § 1 der OÖ. Gemeindeprüfungsordnung 2003 eine Einschau in die Gebarung der Stadtgemeinde Bad Ischl für die Jahre 2001 bis 2004 (und soweit möglich auch für das Jahr 2005) vorgenommen.

Ergebnis dieser Prüfung war ein 119-seitiger Prüfbericht. Gemäß § 8 der OÖ. Gemeindeprüfungsordnung 2003 wurde die Zusammenfassung des Prüfberichtes am 6. Oktober 2005 anläßlich der 10. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bad Ischl verlesen und dem Gemeinderat vorgelegt.

Für den Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde Bad Ischl stellt der Prüfungsbericht ein Spiegelbild der prekären budgetären Lage der Stadtgemeinde Bad Ischl dar. Dieser Bericht muss allen Verantwortlichen Anlass zu einer selbstkritischen Reflexion sein.

Weder ist es Aufgabe, noch hat der Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde die Kompetenz zu allen im Prüfungsbericht aufgezeigten Punkten Lösungen herbeizuführen. Bei der Sitzung vom 3. November 2005 hat der Prüfungsausschuss einige Punkte des Prüfungsberichtes exemplarisch diskutiert (Subventionen, Katrin, Lehar-Festival, Techno-Z, Citymanagement, u.a.).

So zeigte sich zum Beispiel, dass die zwei Prüfer des Landes OÖ bei den Punkten Subventionen, Mietrückstände und Katrin Seilbahn zu den selben Erkenntnissen kamen, wie der Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde Bad Ischl. Die gemeindeeigenen Prüfungsberichte fanden wenig Resonanz. Dem Landesprüfbericht werden jetzt neue budgetäre Überlegungen folgen müssen.

Zum Teil gibt der Landesprüfbericht Vorschläge und Anregungen, aber auch klare Zielvorgaben, wie die budgetären Probleme in den Griff zu bekommen wären. Diese Vorschläge wird man in den jeweiligen Ausschüssen sehr genau auf Durchführbarkeit diskutieren müssen. Keinesfalls ersparen sie nach eigenen Lösungsansätze zu suchen. Ein paar kosmetischen Änderungen bei einzelnen Budgetposten werden sicher nicht ausreichen. Der Prüfungsausschuss wird bei seinen weiteren Sitzungen  darauf achten, ob und in welcher Weise bei den einzelnen Posten auf den Landesprüfbericht eingegangen wurde.

Der Landesprüfbericht führt auch einige bereits getroffene Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung bzw. Einnahmenerhöhung an.  Diese bereits getroffenen Maßnahmen waren vor allem

· Gebührenerhöhungen

· Nicht - Nachbesetzen von Personal

· Entnahme aus Rücklagen    

Diese Maßnahmen stellen sicher kein Konzept für die Zukunft dar. Der aus der Kanalbaurücklage entliehene Betrag von rund EUR 540.000,00 ist laut Prüfbericht wieder seinem ursprünglichen Zweck rückzuführen. Dies stellt für die nächsten Budgets eine zusätzliche Belastung dar.

Der Landesprüfbericht stellt einen Arbeitsauftrag dar. Es wird sehr genau zu überlegen sein, welches die Pflichtaufgaben der Stadtgemeinde Bad Ischl sind. Lediglich diese wird man bis zu einer erreichten Budgetkonsolidierung erfüllen können. Andere Kosten und Leistungen wird die Stadtgemeinde nicht übernehmen können. Von der Stadtgemeinde erbrachte Leistungen, welche nicht zu den Pflichtaufgaben gehören, sind den jeweiligen Nutznießern in Rechnung zu stellen. 

Der Prüfungsausschuss geht davon aus, dass das Land OÖ die Umsetzung der geforderten Maßnahmen sehr genau überprüfen wird. Damit die Stadtgemeinde Bad Ischl zumindest den kleinen noch vorhandenen budgetären Spielraum nutzen kann, werden umfassende Maßnahmen notwendig sein. Andernfalls wird das Land Oberösterreich weitere Schritte setzen. Dies kann von der Einstellung von Zuschüssen und Bedarfszuweisungen bis hin zur Einsetzung eines Regierungskommisärs reichen. 

Um dies zu verhindern, sind alle Verantwortlichen gefordert, intensiv über Lösungen der Budgetprobleme nachzudenken und neue Ideen auch umgehend in die Praxis umzusetzen.
Bgm. Haas: Einge Punkte wurden bereits erledigt; daraus resultierend wurde für die Abgänge 2002 bis 2004 eine weitere Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von € 440.000,00 gewährt.

GR. Nikolaus Wimmer: „Der vorgelegte Prüfbericht des Prüfungsauschusses stellt eine mehr oder minder allgemeine Betrachtungsweise des Prüfberichtes der Abt. Gemeinden des Landes OÖ. dar.  Ohne wirklich auf den zu fordernden Eingang auf konkrete Punkte, zB. einer Forderung einer tabellarischen Auflistung der Kritikpunkte, was wurde bereits erarbeitet, was wurde geändert und wo besteht konkret noch Handlungsbedarf. Er habe persönlich im abgelaufenen Kalenderjahr beantragt:

* Auflistung der Zahlungen und Leistungen der Gemeinde an die Katrinseilbahn. Der Antrag wurde abgelehnt. Inzwischen wurde positiv in einer Arbeitsgruppe die Situationslage der Katrinseilbahn eingehend vorgestellt. *Auflistung der Subventionen. Der Antrag wurde abgelehnt. Die Forderung ist auch im Prüfbericht  des Landes enthalten und bedarf der Bearbeitung. *Ebenfalls abgelehnt wurde mein Antrag, der Gemeinderat, ein zuständiger Ausschuss möge sich mit der möglichen Gesundheitsgefährdung der Ischler Bevölkerung durch die Strahlenbelastung des Mobilfunks befassen. *Mein Antrag, der Gemeinderat möge sich mit dem Nachtragshaushalt 2005 befassen, wurde abgelehnt. Nach meiner Rechtsauffassung der GemO müsste dem Gemeinderat bei entsprechender Verschuldung der Nachtragshaushalt vorgelegt werden. *An sich habe ich erwartet, dass der Haushaltsvoranschlag 2006 auf der Tagesordnugn der heutigen Sitzung stehen würde. Ist doch der Entwurf des Voranschlages bereits bei der Klausur am 21.11.2005 vorgelegen und war am 1. Dezember auf der Tagesordnung bei der Finanzausschuss-Stadtratsitzung angesetzt. *Als nächster Termin steht für den Arbeitskreis Katrin der 20. Dezember auf dem Programm. Terminisierungen für die Bearbeitung des Budgets 2006 sind noch offen.“

Bgm. Haas: In der Stadtratsitzung wurden lediglich die Hebesätze behandelt, nicht das  gesamte Budget.

GR. Reitsamer: Die klaren Vorgaben im Prüfbericht der Landesprüfer des Landes sind zu erfüllen und haben im Budget 2006 ihren Niederschlag zu finden; eine gute Zusammenarbeit mit der Fa. Aviana wird hoffentlich für die Zukunft einen gewissen Handlungsspielraum schaffen. 

Der Gemeinderat nahm den Prüfungsbericht zur Kenntnis.

Pkt. 4. Gemeindesteuern - Hebesätze, Dienstpostenplan
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

a) Gemeindesteuern, Hebesätze

Vor dem jeweiligen Jahresbeginn müssen die Hebesätze für die Gemeindesteuern und 
-gebühren beschlossen sein, damit diese mit 1.1. des jeweiligen Finanzjahres zur Anwendung gelangen können.

Es wird der Antrag gestellt, folgende Hebesätze zu beschließen:

Grundsteuer A  für land-u. forstw. Betriebe 
mit
500
v.H.d.St.Messbetrages

Grundsteuer B für  sonstige Grundstücke 
 mit
500
v.H.d.St.Messbetrages

Lustbarkeitsabgabe (Kartenabg.) 
mit
20
v.H.des Nettoentgeltes

Lustbarkeitsabgabe für die

Vorführung von Bildstreifen 
mit
0 %

Hundeabgabe:

pro Hund 
€
50,00

Wach- und Berufshunde 
€
20,00

b) Dienstpostenplan

Es wird der Antrag gestellt, nachstehenden Dienstpostenplan  zu beschließen:

Beamte:
Allgemeine Verwaltung:
24
Dienstposten


Kindergärten:
3
Dienstposten


Sicherheitswache:
7
Dienstposten


Handwerklicher Dienst:
10
Dienstposten


S u m m e 
44
Dienstposten:

	Anz.

Planstellen
	Verw.Gruppe
	Dienstklasse
	GD

	1
	A
	 III-VIII
	6

	1
	A
	 III-VII
	10

	2
	B
	 II-VII
	10

	1
	B
	 II-VII ad pers
	12

	2
	B
	 II-VI-N2
	13

	1
	B
	 II-VI
	13

	6
	C
	 I-V
	16

	1
	C
	 I-V
	14

	1
	C
	 I-IV-N2

	16

	1
	C
	 I-IV-N1
	17

	1
	C
	 I-IV-N1 ad pers
	18

	4
	C
	 I-IV
	18

	2
	C
	 I-IV
	20

	3
	L 2B 1
	
	

	1
	W2
	 III-V
	14

	1
	W2
	 III-IV
	15

	5
	W2
	 III-IV Grundstufe, ad pers.
	16

	1
	P1
	 I-IV
	17

	1
	P2
	 I-IV
	18

	5
	P3
	 I-III ad pers. P2, I-III
	19

	1
	P3
	 I-III ad pers. P2, I-III
	23

	1
	P3
	 I-III
	21

	1
	P4
	 I-III
	23


48 Vertragsbedienstete, Schema I / I L

	davon
	Entlohnungsgruppe
	

	1
	
b
	GD 13

	1
	
b
	GD 14

	6
	
c
	GD 18

	20
	
d
	GD 22

	1
	
d
	GD 18

	1
	
d
	GD 25

	3
	
d
	GD 20

	2
	
e
	GD 23

	13
	
l 2b 1
	


81 Vertragsbedienstete, Schema II

	davon
	Entlohnungsgruppe
	

	2
	
p2
	GD 19

	16
	
p3, ad. personam p2
	GD 19

	23
	
p3
	GD 19

	3
	
p3
	GD 21

	1
	
p3
	GD 23

	12
	
p4
	GD 23

	2
	
p4
	GD 25

	22
	
p5
	GD 25


Gemeindeärzte:
Bad Ischl I  (rechts der Traun):  
unbesetzt

Bad Ischl II (links der Traun):   
Dr. Franz Auer-Hackenberg

Beschluss: 

	32
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder

	3
	Stimmen gegen den Antrag:
	GR. Gerda Reitsamer, GR. Markus Reitsamer, GR. Peter Glatz

	2
	Stimmenthaltungen:
	StR. Christian Zierler, StR. Hannes Streibl


Pkt. 5. Abfallgebührenordnung, Änderung
Berichterstatter und Antragsteller: Vizebgm. Josef Reisenbichler

Der Dienstleistungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17. November 2005 dem Gemeinderat empfohlen, die Abfallgebühren ab 1.1.2006 um 2,00 %  zu erhöhen. 

Es wird der Antrag gestellt, nachstehende Verordnung zur Änderung der Abfallgebührenordnung ab 1.1.2006 zu beschließen.

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bad Ischl vom 15. Dezember 2005, mit der die Abfallgebührenordnung vom 11.12.1997, zuletzt geändert mit Beschluss des Gemeinderates vom 3. März 2005, im folgenden „Abfallgebührenordnung“ genannt, abgeändert wird:

Aufgrund  § 34 des OÖ. Abfallwirtschaftsgesetzes 1997 LGBl. Nr. 86/1997 i.d.g.F. wird verordnet:

§ 1 Abfallgebührenordnung
§ 2  der Abfallgebührenordnung wird geändert und lautet wie folgt:

§ 2

Höhe der Gebühren

	
	A b f u h r i n t e r v a l l

	Die Abfallabfuhrgebühr beträgt pro Abfuhr:
	2-wöchig
	4-wöchig
	wöchentlich

	 bis 120-Liter-Hausabfallbehälter
	8,00
	10,00
	10,30

	 120-Liter-Kompostierbehälter pro Haushalt
	0,00
	0,00
	0,00

	 240-Liter-Hausabfallbehälter
	16,10
	19,50
	20,60

	 240-Liter-Kompostierbehälter pro Haushalt
	0,00
	0,00
	0,00

	 770-Liter-Großraumcontainer für Hausabfall
	59,40
	73,50
	80,10

	1100-Liter-Großraumcontainer für Hausabfall
	84,80
	104,60
	114,40

	1100-Liter-Großraumcontranier für Kompost
	0,00
	0,00
	0,00

	Abrollcontainer, je angefangene m3
	71,70
	71,70
	71,70

	Abfallsäcke pro Stück (bei 60 l)
	4,00
	4,00
	4,00


§ 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1.1.2006 in Kraft.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Vizebgm. Reisenbichler: In den Abfallgebühren sind auch diverse Personalleistungen inkludiert, trotzdem habe Bad Ischl hat die günstigsten Gebühren im Bezirk Gmunden, worauf man stolz sein könne.

Vizebgm. Panhuber hält fest, dass seiner Meinung nach die Müllgebühr mit den Personalleistungen oder eine mögliche Vergabe an Private miteinander nichts zu tun hätten.

Vizebgm. Reisenbichler wiederholt, dass er lediglich zum Ausdruck bringen wollte, dass er auf die festgestellten Leistungsvergleiche stolz sei.

Beschluss: 

	6
	Stimmen gegen den Antrag:
	GR. Glatz, GR. Markus Reitsamer, GR. Gerda Reitsamer; GR. DI. Laimer, GR. Siegl, GRE. Spielbüchler

	1
	Stimmenthaltung:
	StR. Streibl

	30
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


Pkt. 6. Museum der Stadt und Leharvilla, Eintrittspreise
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Hannes Heide

Um in den Reiseprogrammen präsent zu sein und um den Tourismusverbänden und Hotels die Möglichkeit zu geben, ihre Angebote rechtzeitig zu erstellen, ist es notwendig, bereits jetzt die Preise für 2008 festzulegen. 

Es wird daher der Antrag gestellt, für 2008 die Preise 2007 um 5 % (Indexanpassung)  zu erhöhen.  An den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert. 

	MUSEUM DER STADT BAD ISCHL
	2006
	2007
	2008

	Erwachsene
	4,50
	4,50
	4,70

	Erwachsene mit Kurkarte
	4,10
	4,10
	4,30

	Gruppen ab 10 pax
	3,70
	3,70
	3,90

	Schüler, Kinder (bis 15 Jahre)
	2,20
	2,20
	2,30

	Kombikarte
	7,30
	7,30
	7,70

	Schulklassen
	1,60
	1,60
	1,70

	Krippenausstellung:       Erwachsene

                                      Kinder
	2,00

1,30
	2,00

1,30
	2,10

1,40

	Sonderausstellungen     Erwachsene

                                      Kinder
	2,50

1,50
	2,50

1,50
	2,60

1,60

	Kombikarte Museum u. Sonderausst.

                                       Erw.

                                       Kinder
	6,50

3,20
	6,50

3,20
	6,80

3,40


	LEHARVILLA
	2006
	2007
	2008

	Erwachsene
	4,80
	4,80
	5,00

	Erwachsene mit Kurkarte
	4,50
	4,50
	4,70

	Gruppen ab 10 pax
	4,10
	4,10
	4,30

	Schüler, Kinder (bis 15 Jahre)
	2,20
	2,20
	2,30

	Kombikarte
	7,30
	7,30
	7,70

	Schulklassen
	1,60
	1,60
	1,70


Der Auschuss für Kultur und Jugend hat sich in seiner 9. Sitzung am 14. November 2005 für diese Preisgestaltung ausgesprochen und empfiehlt dem Stadt- und Gemeinderat, dieser Preisgestaltung zuzustimmen. 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

GR. Reitsamer schlägt vor, im Rahmen der Landesausstellung 2008 günstige Eintrittspreise in den Museen anzubieten.

GR. Wimmer: Kritik am Abstimmungsverhalten der Grünen bei der Abfallgebührenordnung. Für die Landesausstellung könne man immer noch günstige Angebote überdenken und im Bedarfsfall beschließen.

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Pkt. 7. Anrufsammeltaxi, Tarifänderung
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Johannes Streibl

Der Verkehrsausschuss und der Stadtrat haben in ihren letzten Sitzungen über die im Prüfungsbericht des Landes zum Thema Anrufsammeltaxi enthaltene Anregung beraten, das von den Fahrgästen zu bezahlende Entgelt in zwei Jahresschritten von € 4,-- auf € 4,20 anzuheben. Außerdem haben die mit der Durchführung dieses Systems in Bad Ischl beauftragten Taxiunternehmer die Gemeinde ersucht, den Gesamttarif von derzeit € 6,18 auf € 6,50 anzuheben. 

Es wird der Antrag gestellt, den Gesamttarif pro Fahrt von € 6,18 auf € 6,50 zu erhöhen, wobei der Kundenanteil in zwei Jahresschritten auf € 4,50 (gilt für 2 Personen, jede weitere Person € 2,25) bzw. auf € 4,70 (gilt für 2 Personen, jede weitere Person € 2,35) erhöht wird. 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: 

	1
	Stimmenthaltung:
	Hermine Siegl

	36
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


Pkt. 8. Darlehen, Umstieg auf Schweizer Franken
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

In der Budgetklausur am 21. Nov. wurde von der Fa. Aviana eine Absicherung der bestehenden Darlehensverträge mit Euriborbindung vorgeschlagen im Hinblick auf den derzeitigen Zinsvorteil (6-Monats-Euribor: 2,5 % + Aufschlag 0,10 bis 0,15%-Punkte; CHF: 0,9% + Aufschlag 0,10 bis 0,15%-Punkte) je ein Drittel der derzeit aushaftenden langfristigen Darlehen in der Gesamthöhe von 18 Mio. Euro umzuschulden bzw. abzusichern:

a)
1/3:
Abschluss von Zinssicherungsverträgen (Zins-CAP mit CHF-Link) zu einem 
bestimmten CHF-Kurs

b)
1/3:
Umschuldung von Euro auf CHF

c)
1/3:
Bleibt wie bisher mit variablen Euribor-Konditionen

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass auch Kursverluste aus den Kursschwankungen zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken entstehen können. Darum wird der Einstieg in den Schweizer Franken zu einem entsprechenden Einstiegskurs erfolgen, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Kursverluste sehr gering hält. Der Gemeinderat ist auch damit einverstanden, dass eine externe Begleitung die Gemeinde bei der Überwachung der Kurse entsprechend unterstützt. 

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass bei Fremdwährungen rasche Entscheidungen erforderlich sind, so dass ein spezielles Gremium bestehend aus Bürgermeister, Prüfungsausschussobmann, Amtsleiter und Leiter der Finanzabteilung die Entscheidung für den Gemeinderat treffen kann. Der Gemeinderat ist bei seiner nächsten Sitzung über die getroffene Entscheidung zu informieren.

Als Einstiegskurs wird ein Schweizer Frankenkurs von unter 1,53 als entsprechend sicher angesehen.

Bis zum Einstieg in den Schweizer Franken können entsprechende Finanzprodukte gewählt werden, die einen ähnlichen Effekt bewirken wie der Kredit in Schweizer Franken. 

a) Zinsabsicherung (Zins-CAP mit CHF-Link)

Für die Zinsabsicherung gegen steigende Zinsen im Euribor wurden 3 Anbote (6 Mio. Euro, Absicherung Zinssatz bei 2,5 % mit Option auf CHF, kein Prämienaufwand) eingeholt, welche folgendes Ergebnis brachten:

	Institut
	abgesicherter Zinssatz
	Umstiegskurs auf CHF
	Prämienaufwand

	BAWAG-PSK
	2,5 %
	1,495
	0,00

	Bank Austria - Creditanstalt
	2,5 %
	1,498
	0,00

	Sparkasse Bad Ischl AG
	2,5 %
	1,515
	0,00


b) Umschuldung in CHF

	Institut
	Anz. Darl.
	aushaft.Betrag
	CHF-Libor
	Aufschlag
	aktueller Zinssatz

	Sparkasse Bad Ischl AG
	5
	4.254.703,43
	1,0717*
	0,20
	1,2717

	Raiffeisenbank Inn.Skgt.
	2
	1.462.384,00
	1,0717*
	
	

	Kommunalkredit AG
	1
	1.472.836,15
	1,2683**
	0,12
	1,3883

	Summe
	
	7.189.923,58
	
	
	


*  3-Monats-CHF-Libor

** 6-Monats-CHF-Libor

Es wird der Antrag gestellt,

1) den Abschluss eines Zinsabsicherungsgechäftes mit 2,5 % und CHF-Link zum Tageskurs mit dem Bestbieter und 

2) die Umschuldung in CHF zu den o.a. Bedingungen und Konditionen zu beschließen.

Beschluss: 

	1
	Stimmenthaltung:
	DI. Andreas Laimer

	36
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


Pkt. 9. Finanzierungspläne (Gemeindestraßen, Güterweg „Radgraben“), Beschlussfassung
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

Das Amt der O.ö. Landesregierung hat mit Erlass vom 3. Oktober 2005 nachstehend angeführte Finanzierungspläne unter der Voraussetzung genehmigt, dass der Gemeinderat entsprechende Beschlüsse darüber fasst.

a) Sanierung Gemeindestraßen, Finanzierungsplan

Es wird der Antrag gestellt, den nachstehenden Finanzierungsplan zu beschließen: 

	Bezeichnung
	2005
	2006
	Gesamt

	Kosten 
	100.000,--
	100.000,--
	200.000,--

	Finanzierung:

	Bedarfszuweisung
	100.000,--
	100.000,--
	200.000,--

	Gesamtsumme
	100.000,--
	100.000,--
	200.000,--


Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

b) Güterweg „Radgraben“, Finanzierungsplan

Es wird der Antrag gestellt, den nachstehenden Finanzierungsplan zu beschließen:

	Bezeichnung
	2005
	2006
	2007
	Gesamt

	Kosten 
	130.000
	310.000
	290.000
	730.000

	Finanzierung:

	Anteil ord. Haushalt
	0
	20.000
	26.500
	46.500

	Interessentenbeiträge
	5.000
	15.000
	16.000
	36.000

	EU-Mittel
	37.500
	112.500
	123.750
	273.750

	Bundeszuschuss
	22.500
	67.500
	74.250
	164.250

	Landeszuschuss
	15.000
	45.000
	49.500
	109.500

	Bedarfszuweisung
	50.000
	50.000
	0
	100.000

	Gesamtsumme
	130.000
	310.000
	290.000
	730.000


Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Pkt. 10. Neubau Kindergarten Pfandl, Finanzierungsplan
Berichterstatter: Bgm. Helmut Haas

Neubau Kindergarten Pfandl, Finanzierungsplan

Vom Amt der O.ö. Landesregierung wird nachstehend angeführter Finanzierungsplan unter der Voraussetzung genehmigt, dass der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss darüber fasst.

Es wird der Antrag gestellt, nachstehenden Finanzierungsplan dem Gemeinderat zur Annahme zu beschließen.

	Kosten
	2006
	2007
	2008
	2009
	Gesamt

	Errichtung incl. Einrichtung
	426.000
	826.000
	
	
	1.252.000

	Summe:
	426.000
	826.000
	0
	0
	1.252.000


	Rücklagen
	100.000
	56.000
	
	
	156.000

	Grundverkauf alter Kinderg.
	
	210.000
	
	
	210.000

	Landeszuschuss Bildung
	0
	93.600
	156.000
	62.400
	312.000

	Landeszuschuss Jugendw. Krabbelstube (5/12 der Kosten)
	65.500
	65.500
	
	
	131.000

	Beantragte bzw. gewährte BZ für Kindergarten
	195.000
	117.000
	
	
	312.000

	BZ für Krabbelstube 

(5/12 der Kosten)
	65.500
	65.500
	
	
	131.000

	Summe:
	426.000
	607.600
	156.000
	62.400
	1.252.000

	+/- Überschuss/Abgang
	0
	-218.400
	156.000
	62.400
	0


GR. Nikolaus Wimmer: Der Kindergartenneubau sei zwar dringend notwendig, allerdings sei daran negativ zu erwähnen, dass dieser inmitten einer homogenen Anlage errichtet wird.

Beschluss: 

	1
	Stimmenthaltung:
	DI. AndreasLaimer

	36
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


Pkt. 11. Einbringung von Mahnklagen gegen säumige Schuldner, 

Generalbeschluss

Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

Bei diversen privatrechtlichen Entgelten der Gemeinde (wie z. B. Kindergartenentgelt, Wohnmietzins, etc.) bestehen zahlreiche Rückstände, welche – soweit einbringlich – nur im Klagswege hereingebracht werden können. 

Es wird  daher der Antrag gestellt, einen generellen Beschluss zur Einbringung von  Mahnklagen in all jenen Fällen zu fassen, in welchen der Gemeinde ein zivilrechtlich begründetes Entgelt (z.B.: Kindergartenentgelt, Wohnmietzins, Benützungsentgelt gem. Richtlinien für Gemeindegrundnutzung) von mindestens € 300,-- geschuldet wird und sowohl eine qualifizierte Mahnung als auch die Beauftragung eines Inkassobüros keinen entsprechenden Erfolg gebracht haben. (Es steht der Gemeinde auch weiterhin jederzeit frei, Fälle mit geringeren Rückständen einzuklagen, wenn das im Einzelfall für erforderlich gehalten wird.)

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: 

	1
	Stimmenthaltung:
	GR. Hödlmoser

	36
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche GR-Miglieder


Pkt. 12. Nutzung von Gemeindegrund, Vertragsänderungen
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

Aufgrund der Richtlinien über die entgeltliche Nutzung von Gemeindegrund sind u. a. bei den nachstehenden Verträgen Änderungen vorzunehmen: 

Hotel „Goldenes Schiff“, Gastgarten am Stifterkai:

Mietvertrag seit 1981, aktueller Mietzins € 65,77/Jahr, neuer Mietzins € 1.560,-- zzgl. 20% MwSt.

Chinarestaurant, Gastgarten am Stifterkai: 

Mietvertrag seit 1981, aktueller Mietzins € 64,13/Jahr, neuer Mietzins € 1.220,-- zzgl. 20 % MwSt.

TC Bad Ischl: 

Mietvertrag seit 1991, aktueller Pachtzins € 4.497,72 brutto, neuer Pachtzins € 2.790,-- zzgl. MwSt. 

Es wird der Antrag gestellt, die ggstl. Vereinbarungen - wie oben ausgeführt - zu ändern. 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen.

Beschluss: 

	3
	Stimmenthaltungen:
	GR. DI. Laimer, Spielbüchler, GR. Wimmer Nikolaus

	34
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


Pkt. 13. Gastgarten am  Kreuzplatz, Mietvertrag
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

Das Eisgeschäft Giovanni hat heuer von Herrn Niedermann den seit 1992 bestehenden Gastgarten am Kreuzplatz mit dem Pavillon übernommen. Die aktuelle Nutzungsbewilligung wurde (2005: Tarif € 900,--) auf drei Jahre, d.i. bis incl. 2007, erteilt. Die Antragsteller beabsichtigen nun, das Geschäftslokal im Haus Kreuzplatz 10 anzumieten (ehemalige Bäckerei), um von dort aus den Gastgarten zu bewirten. Dabei soll die Fläche neu gestaltet werden (Aufstellen zweier Sonnenschirme wie im Gastgarten Nahmer/Hofbauer am Schröpferplatz, der Ausschankpavillon wird nicht mehr aufgestellt). 

Nachdem die Antragsteller den Gastgarten für die Anmietung des oa. Lokals für unerlässlich erachten, wird die Gemeinde um Zustimmung zu einer langfristigen Nutzungsvereinbarung von wenigstens 10 Jahren ersucht. 

Es wird der Antrag gestellt, mit dem Antragsteller den nachstehenden, auf 10 Jahre befristeten, Mietvertrag zu beschließen:

Mietvertrag

Abgeschlossen aufgrund der Gemeinderatsbeschlusses der Stadtgemeinde Bad Ischl vom 15.12.2005 zwischen der Stadtgemeinde Bad Ischl, 4820 Bad Ischl, Pfarrgasse 11, im folgenden kurz „Vermieterin“, und der Firma Eissalon Giovanni Dorfner – Krenn GesmbH, 4820 Bad Ischl, Kreuzplatz 4, im folgenden kurz „Mieter“.

I.

Dem Mieter wird auf dem gemeindeeigenen Grundstück 622/6 Grundbuch Bad Ischl (Kreuzplatz) nach Maßgabe der nachstehenden Auflagen gestattet:

1. Der Betrieb eines Gastgartens im Ausmaß von ca. 84 m². Die Lage des Gastgartens ist im beigehefteten Lageplan dargestellt, wobei die exakte Situierung der Anlage in der Natur bei der erstmaligen Aufstellung im kommenden Frühjahr im Einvernehmen mit der Vermieterin zu erfolgen hat;

2. Das bewilligte Ausmaß des Gastgartens darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Stadtgemeinde nicht vergrößert werden;

3. Gemäß § 112 GewO sind lautes Sprechen, Singen und Musizieren im Gastgarten vom Mieter zu untersagen;

4. Der Mieter wird eine allfällige Lärmbelästigung, die von seinem Betrieb bzw. seinen Gästen ausgeht, unverzüglich unterbinden. Auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Gewerbeordnung, sowie der ortspolizeilichen Vorschriften der Stadtgemeinde Bad Ischl, wird hingewiesen; 

5. Der Mieter hat für die Sauberkeit der von Ihm gemieteten Fläche zu sorgen; 

6. Der Mieter wird in geeigneter Weise dafür sorgen, dass die Gäste des Gastgartens das WC in seinem Lokal aufsuchen; 

7. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass dieser Mietvertrag nicht auf allfällige Rechtsnachfolger übergeht. Eine Weitergabe der ggstl. Fläche an Dritte ist nicht gestattet;

8. Bei der Gestaltung des Gastgartens (Tische, Sessel, Sonnenschirme u.ä.) ist auf ein gefälliges Erscheinungsbild zu achten;

9. Bzgl. allfällig erforderlicher Grundzufahrten hat der Mieter das Einvernehmen mit den Berechtigten herzustellen; 

10. Der Mieter hält die Stadtgemeinde gegenüber allen Ansprüchen schad- und klaglos, welche während der Dauer dieses Vertrages aufgrund der Benützung der gemieteten Fläche, durch wen und wem immer, entstehen sollten; 

11. Wenn der Gastgarten aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr betrieben wird, so ist er jeweils vollständig zu entfernen; 

12. Soweit der Gastgarten behördlicher Bewilligungen bedarf, so sind diese vom Mieter     unaufgefordert einzuholen. 

II.

Für eine bestimmte Beschaffenheit des vertragsgegenständlichen Gemeindegrundes wird keine Gewähr geleistet.

III.

Das jährliche Nutzungsentgelt beträgt € 20,-- pro m² genutzter Fläche, sohin ein Betrag von

€ 1.680,- , zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Das Nutzungsentgelt ist wertgesichert nach dem Verbraucherpreisindex 2000 = 100 %. Ausgangsbasis ist die Indexziffer vom Januar 2006.

Das einmalige Entgelt für die Vertragserrichtung beträgt € 100,-- .

Das Mietentgelt ist bis 31. Mai eines jeden Jahres nach Vorschreibung auf das Konto der Stadtgemeinde 0000-004762 (Sparkasse Bad Ischl ) zu entrichten.

IV.

Dieser Vertrag beginnt am 1. Januar 2006 und erlischt automatisch am  31. Dezember 2015, ohne, dass es einer Kündigung durch eine der Vertragsparteien bedarf.

V.

Die Vermieterin ist berechtigt, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund vorzeitig aufzukündigen, dazu gehören insbesondere: 

1. Der Verzug bei der Bezahlung des Mietentgeltes um mehr als ein Monat trotz einer nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgten Mahnung mittels eingeschriebenem Brief, weiters 

2. die vertrags- bzw. konsenswidrige Benützung der gemieteten Fläche, insb. Verletzung einer der unter Pkt. II. angeführten Auflagen, trotz zweimaliger Mahnung mittels eingeschriebenem Brief;

3. Anmeldung des nachweislichen wesentlichen öffentlichen Interesses durch die Stadtgemeinde.

VI. 

Für Investitionen gebührt dem Benützer bei Vertragsbeendigung kein Ersatz. Die gemietete Fläche ist binnen 7 Tagen nach Vertragsbeendigung vom Benutzer geräumt zu übergeben.

VII.

Der Mieter trägt die mit der Vertragserrichtung verbundenen Kosten, Abgaben und Gebühren. Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Beratung trägt jeder Vertragspartner selbst.

VIII.

Beide Vertragsteile verzichten darauf, diesen Vertrag wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten.

IX.

Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

X.

Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, welches bei der Vermieterin bleibt. Der Mieter erhält eine einfache Abschrift.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß. (GR. Donaubauer bei der Abstimmung nicht anwesend.)

Pkt. 14. Wirtschaftshof/Trinkhalle, Grundtausch mit dem Land OÖ.
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Helmut Haas

Aufgrund des letzten Gesprächs mit Landeshauptmann Dr. Pühringer über den Themenkomplex Trinkhalle - Wirtschaftshof ist der seit einiger Zeit in Rede stehende Tausch dieser beiden Liegenschaften durchzuführen. Es ist jedenfalls sicherzustellen, dass der Bauhof auch nach der Eigentumsübertragung an das Land noch mindestens 6 Jahre von der Gemeinde unentgeltlich genutzt werden kann.

Es wird somit der Antrag gestellt, den vorliegenden Tauschvertrag, welcher als Beilage einen integrierenden Bestandteil dieser Verhandlungsschrift bildet, zu beschließen. 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

GR. Nikolaus Wimmer: Er erkläre sich persönlich mit dem Verkauf des Grundstückes 418 (Bauhof) für die positive Weiterentwicklung der Kaisertherme des Landes OÖ. und des Kur- und Tourismusortes Bad Ischl einverstanden. Die Übernahme der Trinkhalle in das Eigentum der Stadtgemeinde lehne er ganz entschieden ab. Die Trinkhalle stellt mit Kurkonzerten, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen und einem möglichen Entwicklungskonzept einen zugehörigen Teil de Kurbetriebes der Kaisertherme dar. Leider hat das Land OÖ. die längst erforderliche bauliche Verbesserung der Trinkhalle an die Erfordernisse der Jetztzeit und die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes schändlich vernachlässigt und nicht durchgeführt. Auch die Gemeinde Bad Ischl ist ein Teil des Landes OÖ., ein Teil des inneren Salzkammergutes, das wirtschaftlich schwer zu kämpfen hat und eigentlich einer besonderen Unterstützung des Landes OÖ. bedürfte. Was kann die Gemenide Bad Ischl mit einer Trinkhalle anfangen, was nicht auch das Land OÖ. hätte tätigen müssen, wobei dem Land OÖ. mehr und bessere finanzielle und organisatorische Möglichkeiten zur Verfügung stehen würden. Die Gemeinde muss zur dringend erforderlichen Erneuerung / Renovierung der Trinkhalle zum Land OÖ. um Unterstützung betteln gehen, für Maßnahmen, die das Land hätte schon längst durchführen müssen. Gleichzeitig mit dem Antrag zur Beschlussfassung der Übernahme der Trinkhalle müsste ein Konzept vorliegen, was die Gemeinde damit anfangen will. Das Konzept müsste ein Sanierungs-, ein Finanzierungs- und ein Verwendungskonzept beinhalten. Wie will die Gemeinde die kolportierten Sanierungskosten von über € 2 Mio. aufbringen? Aus der Vergangenheit hat die Gemeinde, der Gemeinderat, offensichtlich nichts gelernt, wie man sich die Katrinseilbahn schenken ließ und nun die Defizite tragen muss, während die Abgänge von Feuerkogel und Dachstein vom Land getragen werden. Oder wie die Übernahme der Bundesstraße als Gemeindestraße und die desolate Hauptbrücke dann mit hohen Mitteln auf Gemeindekosten sanieren musste. Eine Argumentation, dafür keine Gelder aus dem Budget, sondern Gelder aus der Verpflichtung der Sparkasse der Gemeinde gegenüber zu verwenden, erscheine ihm als Milchmädchenrechnung. Das Geld fehle dann bei anderen Vorhaben und sei abzulehnen. Über die im Vertrag enthaltenen Dienstbarkeiten habe er sich informiert. Die Tauschaufgabe von Euro 280.000,-- sollte zweckgebunden für den Neubau Bauhof oder der Erneueurng Trinkhalle werden.

GR. Glatz: Einige offene Fragen seien zu klären, u.a. welche Lösung für den Bauhof nach den 6 Jahren zur Verfügung stehen wird. Ausserdem sei die Finanzierung der Sanierung noch nicht gesichert. Weiters stelle sich die Frage nach der künftigen Nutzung (auch nach der Landesausstellung 2008) der Trinkhalle. Die Verwendung des derzeitigen Kurdirektionsgebäudes müsse geklärt werden, dh. ein Nutzungskonzept sowohl für die Trinkhalle als auch für das Kurdirektionsgebäude wäre vorteilhaft.

Bgm.Haas: Die seinerzeit von der Sparkasse Bad Ischl zugesagte zusätzliche Ausschüttung von 10 Mio. S, verteilt auf 10 Jahre, würde die Sparkasse auf einmal ausschütten, da sie die Trinkhalle für die Zeit des Umbaues der Hauptanstalt als Ausweichquartier braucht. Ein Käufer für die Kurdirektion wird sicherlich gefunden werden.

StR. Heide: Dieser Tauschvertrag sei für die Weiterentwicklung Bad Ischls zukunftsweisend; positiv sei auch, dass dadurch in den nächsten 6 Jahren ein neuer Wirtschaftshof errichtet sein muss; die Kaisertherme hat Interesse am Grundstück der derzeitigen Kurdirektion. Er ersuche, dem Tauschvertrag zuzustimmen.

Vizebgm. Panhuber: Eine Nutzung der Trinkhalle als „Haus des Gastes“ sei sehr wichtig und eine Qualitätsverbesserung für die Stadt, die Trinkhalle an sich habe mit dem Kurbetrieb nichts zu tun. 6 Jahre seien ein realistischer Zeitrahmen zur Beseitigung der Misere im derzeitigen Bauhof. Er ersuche um Zustimmung zum Tauschvertrag.

GR. Wimmer: Er nehme an, dass die genannten Zahlen ausverhandelt wurden; die Darstellung von StR. Heide könne er nicht nachvollziehen. Bei „Nur-Verkauf“ des Abuhofes habe die Gemeinde rechnerisch € 420.000,-- mehr zur Verfügung, als € 700.000,--. Auch die Argumentation von Vizebgm. Panhuber, die Trinkhalle habe nichts mir dem Kurbetrieb zu tun, sei nicht richtig. Dazu sei erinnert, dass in der Trinkhalle ua. Kurkonzerte stattfinden, ein Teil des Kurangebotes, welches sich nicht in Bäden und Massagen erschöpft. Bad Ischl sei ein Kur- und Tourismusort. Ganz entschieden sei die Begründung zurückzuweisen, man müsse die Trinkhalle kaufen, denn sonst würde das Land diese womöglich an ein Marktunternehmen verkaufen. Aus diesem Argument spricht Obrigkeitsunterwürfigkeit, die eigentlich der  Vergangenheit angehören müsste. Es wird immer behauptet, die Bevölkerung müsste in Vorhabensentscheidungen mit eingebunden werden, das müsste auch für das Land OÖ. gelten und das unter Schutz stehende Kulturgut Trinkhalle qualitativ erhalten. Im Fernsehen habe er gesehen, wie Gelder vom Land für die Landesausstellung 2006 in desolate Fabriksgebäude gesteckt wurden, die Trinkhalle aber vernachlässigt werde. Er spreche sich noch einmal ganz entschieden gegen den Kauf der Trinkhalle durch die Gemeinde aus. Das Land OÖ. sei gefordert, ihr eigenes Kulturgut zu erhalten und zu gestalten.

Vizebgm. Panhuber: Das Land zahle zu den Landesausstellungen überall den gleichen Betrag; die Trinkhalle als „Haus des Gastes“ kann eine zentrale Anlaufstelle bezüglich Kultur- und Freizeitangebot für Gäste und Bevölkerung werden, dazu müsse allerdings die Qualität entsprechend verbessert werden. 

GR. Glatz stellt nochmals die Frage nach einem Nutzungskonzept des alten Kurdirektions-Gebäudes. Dieses sei aufgrund des Denkmalschutzes fast nicht veränderbar, daher dürfte eine Verwertung nicht so einfach werden wie angenommen.

Vizebgm. Reisenbichler: Der Grundsatzbeschluss für den Neubau des Wirtschaftshofes laute, dass die Euro 700.000,-- (Wert des alten Bauhofes) in den Neubau eingerechnet werden; er sehe es auch als sehr positiv an, dass man das derzeitige Bauhofgebäude noch weitere 6 Jahre unentgeltlich benützen darf.

GR. Hödlmoser: Grundsätzlich sei er zum Tausch positiv eingestellt, jedoch habe er Bedenken bezüglich der geplanten Ansiedlung des Tourismusverbandes in der Trinkhalle, da der Verkehr in diesem Bereich dadurch naturgemäß erhöht werden wird und allfällige Veranstaltungen in diesem Gebäude werden darunter leiden bzw. gestört werden.

Vizebgm. Panhuber: Derzeit ist geplant, den Tourismusverband im hinteren Mitteltrakt zu situieren. Das Verkehrsaufkommen wird dadurch nicht erhöht, da es die Zimmersuche im herkömmlichen Sinne nicht mehr gibt.

GRE. Spielbüchler:  Die Trinkhalle steht unter Denkmalschutz, die Umbaukosten werden den Neubau des Wirtschaftsfhofes schwerstens belasten.

Beschluss: 

	1
	Stimme gegen den Antrag:
	GR. Nikolaus Wimmer

	3
	Stimmenthaltungen:
	GR. DI. Laimer, GR. Siegl, GRE. Spielbüchler

	33
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeindratsmitglieder 


GR. Nikolaus Wimmer ersucht um Protokollierung seiner Wortmeldungen zu diesem TOP.

Pkt. 15. Liegenschaft EZ. 212, GB. Reiterndorf, 

Abschluss eines Baulandsicherungsvertrages
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Christian Kranabitl

Auf der oa. Liegenschaft soll ein Postverteilungszentrum errichtet werden. Das Bauvorhaben wird von der Wöss Immobilien GmbH., Lembach, im Auftrag der Österr. Post AG errichtet. Vor der Einleitung des Genehmigungsverfahrens soll auf Wunsch des Bauausschusses mit den Grundeigentümern ein Baulandsicherungsvertrag abgeschlossen werden. 

Es wird daher der Antrag gestellt, nachstehenden Vertrag zu beschließen. 

V e r t r a g

abgeschlossen auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 15. Dezember 2005 zwischen der Stadtgemeinde Bad Ischl, 4820 Bad Ischl, Pfarrgasse 11 - im folgenden Stadtgemeinde - und Josef und Elisabeth Verwagner, Sulzbach 201, 4820 Bad Ischl, als Grundeigentümer der Liegenschaft EZ. 212, Grundbuch 42019 Reiterndorf. 

Die Wöss Immobilien GmbH., Linzerstr. 1, 4132 Lembach, tritt als künftiger Käufer einer Teilfläche des Grundstückes 445/1 Grundbuch 42019 Reiterndorf diesem Vertrag bei und ist der Stadtgemeinde wie die Grundeigentümer verpflichtet. 

I.

Dieser Vertrag dient zur Verwirklichung der in § 16 OÖ. Raumordnungsgesetz genannten Zwecke und Zielsetzungen, insbesondere betreffend die zeitgerechte und widmungsgemäße Nutzung von Grundstücken. 

Im Hinblick auf die von der Stadtgemeinde eingeleitete Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 445/1 der EZ. 212, Grundbuch 42019 Reiterndorf - im folgenden kurz „Vertragsobjekt“ - treffen die Vertragsteile nachstehende Vereinbarung:

II. 

a) Die Grundeigentümer verpflichten sich gegenüber der Stadtgemeinde, dass auf dem Vertragsobjekt ein Postverteilungszentrum nebst Zufahrt errichtet wird. Es ist Sache der Grundeigentümer, die dbzgl. erforderlichen Vereinbarungen mit der Österreichischen Post AG – oder mit deren Partnern - zu treffen.

b)  Die Grundeigentümer bieten der Stadtgemeinde außerdem rechtsverbindlich an, auf dem Vertragsobjekt keine großflächigen - d. i. über 200 m² Verkaufsfläche - Textil-, Schuh- oder Elektrohandelsbetriebe sowie keinen Kinobetrieb zu etablieren. Die Stadtgemeinde nimmt dieses Angebot an. 

III.

Für die Bestreitung der Aufschließungskosten sind die einschlägigen landesgesetzlichen Bestimmungen heranzuziehen, insbesondere das OÖ. Raumordnungsgesetz, die OÖ. Bauordnung sowie das Interessentenbeitragsgesetz. 

Die Grundeigentümer verpflichten sich, die für die Versorgung des Vertragsobjektes mit Wasser bzw. für die Abwasserentsorgung allenfalls erforderlichen Leitungsrechte und sonstigen Dienstbarkeiten unentgeltlich zugunsten der Stadtgemeinde einzuräumen. Die Grundeigentümer verpflichten sich ferner,    

1. die auf der beiliegenden Planskizze – welche einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung bildet - gelb markierte  Zufahrt auf dem Vertragsobjekt bis zum westlichen Ende der Parzelle 445/1 (angrenzend an Parzelle 418/1) unentgeltlich in das Eigentum der Stadtgemeinde abzutreten. Diese Grundstücksfläche beläuft sich auf ca. 2.100 m², (Länge ca. 300 m, Breite ca. 7 m); die Grundeigentümer können diese Fläche – auch nach deren Übertragung in das Eigentum der Stadtgemeinde – so lange unentgeltlich im bisherigen Umfang benützen, bis die Stadtgemeinde diese Nutzung widerruft. Auch allfällige Entgelte Dritter für die gänzliche oder teilweise Befahrung dieser Fläche verbleiben bis dahin bei den Grundeigentümern.

2. die Staubfreimachung hat auf einer Länge von ca. 52 m (Breite ca. 7 m, davon Asphaltbreite ca. 6 m) entlang der als eingeschränkt gemischtes Baugebiet (MB) vorgesehenen Fläche gem. RVS zu erfolgen. 

3. In dieser zukünftigen, öffentlichen Verkehrsfläche sollen – soweit technisch möglich -  alle Leitungstrassen, für die Stadtgemeinde unentgeltlich untergebracht werden dürfen. 

Die Grundeigentümer erklären ausdrücklich, alle zur grundbücherlichen Eintragung der o.a. Eigentumsübertragungen und Dienstbarkeiten notwendigen Urkunden nach Aufforderung durch die Stadtgemeinde grundbuchsfähig zu fertigen.  

IV.

Ausserdem verpflichten sich die Grundeigentümer für den Fall der Veräußerung des „Vertragsobjektes“ oder von Teilen desselben sowie für den Fall der Einräumung eines Baurechtes bzw. des Rechtes zur Errichtung eines Überbaues, alle in dieser Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen auch ihren Rechtsnachfolgern bzw. allfälligen Bauberechtigten oder Überbauberechtigten, aus welchem Titel immer, aufzuerlegen und diese insbesondere zu verpflichten, das ggstl. Grundstück unter denselben Bedingungen zu bebauen. 

V.

1. Die Grundeigentümer verpflichten sich für den Fall, dass sie das Vertragsobjekt nicht binnen 8 Jahren ab rechtskräftiger Umwidmung des Vertragsobjektes in „Eingeschränkt gemischtes Baugebiet (MB)“ bzw. „Verkehrsfläche“ vereinbarungsgemäß verbauen oder sie ihre Verpflichtungen gem. Punkt II.b), III. und IV. nicht erfüllen, 

a) der Stadtgemeinde eine Vertragsstrafe von € 8.562,-- zu bezahlen und räumen die Grundeigentümer der Stadtgemeinde zur Sicherstellung dieser Vertragsstrafe ein Pfandrecht oder eine Bankgarantie in gleicher Höhe ein und 

b)
einer entschädigungslosen Rück- bzw. Umwidmung der unverbauten Teile des Vertragsobjektes vorweg und unwiderruflich zuzustimmen. 

2. Die Vertragsstrafe fällt nicht an, wenn die vereinbarte Bebauung oder die Erfüllung der vereinbarten Pflichten durch Umstände vereitelt wird, welche von den Vertragspartnern der Stadtgemeinde nicht zu vertreten sind (wie z. B. die Nichterteilung von für die Realisierung des Bauvorhabens notwendigen Bewilligungen trotz Bemühens der Vertragspartner der Stadtgemeinde).

3. a) Jeder Erwerber haftet für die Erfüllung der auf Grund dieses Vertrages zu übernehmenden Pflichten nur hinsichtlich des von ihm erworbenen Grundes. 


b) Die Stadtgemeinde verpflichtet sich, bei Veräußerung von Teilen des Vertragsobjektes bzgl. des o. a. Pfandrechtes entsprechenden Teillöschungen über Verlangen und auf Kosten des Eigentümers zuzustimmen, sodass auf den veräußerten Teilflächen jeweils ein Restbetrag von € 2,--/m² bis zur Erfüllung dieses Vertrages pfandrechtlich gesichert bleibt. 

VI.

Diese Vereinbarung wird unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass das Vertragsobjekt in die Widmungskategorie „Eingeschränkt gemischtes Baugebiet (MB) und „Verkehrsfläche““ rechtskräftig umgewidmet wird.

Für den Fall, dass die beabsichtigte Umwidmung nicht binnen 2 Jahren ab Unterfertigung dieser Vereinbarung rechtskräftig zustande kommt, wird diese Vereinbarung unwirksam und trägt jeder Vertragsteil die ihm bis dahin erwachsenen Kosten selbst. 

VII.

Beide Vertragsparteien erklären, dass die vereinbarten Gegenleistungen die von ihnen angenommene Geschäftsgrundlage für diese Vereinbarung darstellen und verzichten die Vertragsparteien auf das Recht, diese wegen Irrtums oder aus einem sonstigen Grund anzufechten. Diese Vereinbarung wird selbst für wesentliche Veränderungen der einvernehmlich festgelegten Geschäftsgrundlage aufrecht erhalten. 

VIII.

Die Grundeigentümer erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ob der Liegenschaft EZ. 212   Grundbuch 42019 Reiterndorf, zur Sicherung der Vertragsstrafe das Pfandrecht in der Höhe von € 8.562,-- zugunsten der Stadtgemeinde Bad Ischl einverleibt werden kann.

IX.

Beide Vertragsparteien erklären die Annahme sämtlicher aus dieser Vereinbarung sich wechselseitig ergebenden Rechte und Verpflichtungen ausdrücklich und unwiderruflich, auch namens ihrer Erben und Rechtsnachfolger.

X.

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieser Vereinbarung verbundenen Kosten tragen die Grundeigentümer. Die mit der Vermessung und Verbücherung der in das Eigentum der Stadtgemeinde gelangenden Fläche (Pkt. III.1.) verbundenen Kosten trägt die Stadtgemeinde. Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Beratung trägt jeder Vertragspartner selbst. 

XI.

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

XII.

Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist das Bezirksgericht Bad Ischl.

XIII.

Diese Vereinbarung wird in einem Original erstellt, welches bei der Stadtgemeinde verbleibt; die Grundeigentümer erhalten eine einfache Vertragsabschrift. 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß. 

(GR. Nikolaus Wimmer hat an der Abstimmung nicht teilgenommen).

Pkt. 16. Flächenwidmungsplan Nr. 6/2001, Einzelabänderungen, 

Einleitung des Genehmigungsverfahrens
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Christian Kranabitl

a) Nr. 6.54, Grst. 341/15, Teilfl., GB. Jainzen (Antrag von Wald in Abgrabungsgebiet-Kies)

In der 8. Sitzung des Gemeinderates vom 28. April 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu o.a. Widmungsantrag beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner  15. Sitzung vom 22. Nov. 2005  dem Antrag der Fa. Windhager Transport u. Erdb. u. Nöhmer GesmbH. & Co KG deshalb stattgegeben, da  es sich bei der beantragten Änderung im  gegenständliche Bereich um die seit ca. 1964 bestehende Kiesabbauanlage  handelt, und die Umwidmung dann als akzeptabel erscheint, wenn die Forderungen hinsichtlich Offenhaltung der Betriebsfläche auf 2 bis max. 2,5 ha beschränkt wird. Somit wird erreicht, dass die betriebliche Einrichtung ordnungsgemäß funktioniert und keine übergroßen Flächen, welche mitunter das Orts- u. Landschaftsbild, bzw. die Umwelt negativ beeinträchtigen könnten offen gehalten werden und somit in weiterer Folge auch eine ständige Rekultivierung erfolgen muss. 

Zusätzlich wird dazu noch eine detaillierte Begründung seitens der Antragsteller selbst angeführt, welche dem Akt beiliegt.     

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. 
Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, 4O21Linz, Bahnhofplatz 1 

(mit Planbeilage 6-fach u. d. Stellungnahme d. Ortsplaners)  

mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Abtlg. Naturschutz u. Forst

2. 
Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 482O, Traunreiterweg 5

3. 
Gewässerbezirk Gmunden, Franz Stelzhamerstr. 15, 4810 Gmunden

4. 
Oö. Umweltanwaltschaft, 4O2O Linz, Stifterstraße 28

5. 
Energie AG.,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

6. 
ÖBF Forstbetrieb Inneres Salzkammergut, Obere Marktstr. 1, 4822  Bad Goisern

7. 
Bezirksbauernkammer Gmunden, Linzerstr. 42, 4810 Gmunden  

8. 
Kammer der gewerbl. Wirtschaft, 4O1O Linz, Hessenplatz 3

9. 
Landwirtschaftskammer für Oö., 4O1O Linz, Auf der Gugl 3

10. Kammer f. Arb. u. Angestellte, 4O21 Linz, Volksgartenstraße 4O

11. Landarbeiterkammer f. Oö., 4O2O Linz, Scharitzerstraße 9

12. Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit, Abteilung IV/6, Denisgasse 31, 1200 Wien

13. Telekom Austria AG – Auftragsmanagement Network Creation, Anastasius Grünstr. 5, 4020   Linz    

14. Bundesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, 482O Bad Ischl, Hubkoglstr. 2O

15. ÖBB Facility Management Regionalleitung Mitte, z. Hd. Hr.  Ch. Stockinger Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang Puchheim 

16. Österr. Salinen AG., Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl 

17. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f. Oö.,  Rainerstraße 11, 4020 Linz 

18. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

19. Marktgemeinde 4802 Ebensee

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

In den Stellungnahmen, sofern überhaupt welche bis zum heutigen Tage rechtzeitig  eingereicht wurden, gibt es grundsätzlich keine ablehnenden Stellungnahmen der öffentlichen Dienststellen zur geplanten Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Es wird daher der Antrag  gestellt, der  beantragten  Flächenwidmungsplanänderung  Nr. 6.54,  e.  Teilfl. d. Gst. 341/15,  GB Jainzen  von derzeit  Wald in Abgrabungsgebiet-Kies  im Ausmaß von  ca. 40.000 m², stattzugeben.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss:
	3
	Stimmen gegen den Antrag:
	GR. Glatz, GR. Gerda Reitsamer, GR. Markus Reitsamer 

	33
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


GR. Hohenberger bei der Abstimmung nicht anwesend.

b) Nr. 6.56, Grst. 255/120, Teilfl., GB. Haiden (Antrag von Grünland-Erholungsfläche, Sport- und Spielfläche in Wohngebiet Lagekennz. Schule; zus. Lagekennz. Kindergarten)

In der 9. Sitzung des Gemeinderates vom 7. Juli 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu o.a. Widmungsantrag beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner  15. Sitzung vom 22. Nov. 2005  dem Antrag der Stadtgemeinde Bad Ischl  deshalb stattgegeben, da  es sich dabei um  Vorliegen öffentlichen  Interesses  handelt und wird dieses damit begründet, dass der derzeitige Kindergarten in Pfandl, sowie der im Stadtbereich Bad Ischl nicht mehr den Anforderungen entsprechen und somit für beide ein Ersatzbau (Kindergartenneubau in Pfandl) geschaffen werden soll. Da  die jetzigen Standorte  für den Neubau (als Ersatzbau für beide Kindergärten) nicht geeignet sind und auch bis zur Baufertigstellung benötigt werden ist vorgesehen, den  Neubau im Bereich VS Pfandl zu errichten. Dabei ist es erforderlich, eine entsprechende Widmungserweiterung,  (Lagekennzeichnung Kindergarten) durchzuführen.  Hinsichtlich des gelben Gefahrenzonenbereiches, welcher mitunter teilweise in den gegenständlichen Widmungsbereich ragt, wird festgehalten, dass die Situierung ohnehin so geplant ist, dass der Neubau nicht im gelben Gefahrenzonenbereich zur Ausführung gelangt. Somit gibt es auch dahingehend keine Widersprüche und liegen die öffentlichen Interessen für die Schaffung der Einrichtung des Kindergartens, wie vor angeführt, vor.          

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, 4O21Linz, Bahnhofplatz 1 

(mit Planbeilage 6-fach u. d. Stellungnahme d. Ortsplaners)  

mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Abtlg. Naturschutz u. Forst

2. 
Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 482O, Traunreiterweg 5

3. 
Gewässerbezirk Gmunden, Franz Stelzhamerstr. 15, 4810 Gmunden

4. 
Oö. Umweltanwaltschaft, 4O2O Linz, Stifterstraße 28

5. 
Energie AG.,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

6. 
ÖBF Forstbetrieb Inneres Salzkammergut, Obere Marktstr. 1, 4822  Bad Goisern

7. 
Bezirksbauernkammer Gmunden, Linzerstr. 42, 4810 Gmunden  

8. 
Kammer der gewerbl. Wirtschaft, 4O1O Linz, Hessenplatz 3

9. 
Landwirtschaftskammer für Oö., 4O1O Linz, Auf der Gugl 3

10. Kammer f. Arb. u. Angestellte, 4O21 Linz, Volksgartenstraße 4O

11. Landarbeiterkammer f. Oö., 4O2O Linz, Scharitzerstraße 9

12. Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit, Abteilung IV/6, Denisgasse 31, 1200 Wien

13. Telekom Austria AG – Auftragsmanagement Network Creation, Anastasius Grünstr. 5, 4020   Linz    

14. Bundesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, 482O Bad Ischl, Hubkoglstr. 2O

15. ÖBB Facility Management Regionalleitung Mitte, z. Hd. Hr.  Ch. Stockinger Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang Puchheim 

16. Österr. Salinen AG., Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl 

17. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f. Oö.,  Rainerstraße 11, 4020 Linz 

18. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

19. Marktgemeinde 4802 Ebensee

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

In den Stellungnahmen, sofern überhaupt welche bis zum heutigen Tage rechtzeitig  eingereicht wurden, gibt es grundsätzlich keine ablehnenden Stellungnahmen der öffentlichen Dienststellen zur geplanten Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Es wird daher der Antrag  gestellt, der  beantragten  Flächenwidmungsplanänderung   Nr. 6.56,  e.  Teilfl. d. Gst.255/120,  GB Haiden  von derzeit  Grünland- Erholungsfläche, Sport- u. Spielfläche  in Wohngebiet Lagekennz. Schule; zus. Lagekennz. KINDERGARTEN im Ausmaß von ca. 2.300 m² stattzugeben.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: 

	1
	Stimmenthaltung:
	GR. DI. Laimer Andreas

	35
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder 


GR. Hohenberger bei der Abstimmung nicht anwesend.

c) Nr. 6.57, Grst. 97/25, GB. Rettenbach (Antrag von Grünland in Wohngebiet mit Schutzzone im Bauland Bm1 (Nebengebäude und Garagen))

In der 9. Sitzung des Gemeinderates vom 7. Juli 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu o.a. Widmungsantrag beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner  15. Sitzung vom 22. Nov. 2005  dem Antrag des Hr./ Fr.  Mag. Gottfried u. Heidi Obermair  deshalb stattgegeben, da  es sich dabei um  öffentliches  Interesse handelt,  und wird dieses damit begründet, da für die bereits bestehenden Objekte keine ausreichenden, überdachten  Abstellplätze im Nahbereich zur Verfügung stehen und mit dieser geplanten Umwidmung - welche zweckgebunden nur für die Errichtung von Garagengebäuden ist - Abhilfe geschaffen werden kann. Somit entsteht eine zweckmäßige Entwicklung des Baulandbereiches und ist eine andere Nutzung ohnehin aufgrund der Bundesstraßennähe ausgeschlossen. Est steht der geplante Umwidmungsantrag auch nicht im Widerspruch zum ÖEK oder dem ROG und werden auch Interessen Dritter nicht verletzt.

Zusätzlich wird dazu noch eine detaillierte Begründung seitens der Antragsteller selbst angeführt, welche dem Akt beiliegt.     

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, 4O21Linz, Bahnhofplatz 1 

(mit Planbeilage 6-fach u. d. Stellungnahme d. Ortsplaners)  

mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Abtlg. Naturschutz u. Forst

2. 
Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 482O, Traunreiterweg 5

3. 
Gewässerbezirk Gmunden, Franz Stelzhamerstr. 15, 4810 Gmunden

4. 
Oö. Umweltanwaltschaft, 4O2O Linz, Stifterstraße 28

5. 
Energie AG.,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

6. 
ÖBF Forstbetrieb Inneres Salzkammergut, Obere Marktstr. 1, 4822  Bad Goisern

7. 
Bezirksbauernkammer Gmunden, Linzerstr. 42, 4810 Gmunden  

8. 
Kammer der gewerbl. Wirtschaft, 4O1O Linz, Hessenplatz 3

9. 
Landwirtschaftskammer für Oö., 4O1O Linz, Auf der Gugl 3

10. Kammer f. Arb. u. Angestellte, 4O21 Linz, Volksgartenstraße 4O

11. Landarbeiterkammer f. Oö., 4O2O Linz, Scharitzerstraße 9

12. Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit, Abteilung IV/6, Denisgasse 31, 1200 Wien

13. Telekom Austria AG – Auftragsmanagement Network Creation, Anastasius Grünstr. 5, 4020   Linz    

14. Bundesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, 482O Bad Ischl, Hubkoglstr. 2O

15. ÖBB Facility Management Regionalleitung Mitte, z. Hd. Hr.  Ch. Stockinger Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang Puchheim 

16. Österr. Salinen AG., Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl 

17. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f. Oö.,  Rainerstraße 11, 4020 Linz 

18. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

19. Marktgemeinde 4802 Ebensee

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

In den Stellungnahmen, sofern überhaupt welche bis zum heutigen Tage rechtzeitig  eingereicht wurden, gibt es grundsätzlich keine ablehnenden Stellungnahmen der öffentlichen Dienststellen zur geplanten Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Es wird daher der Antrag  gestellt, der  beantragten  Flächenwidmungsplanänderung   Nr. 6.57,  d. Gst. 97/25, EZ 514,  GB Rettenbach  von derzeit  Grünland - in Wohngebiet mit Schutzzone im Bauland Bm1 (Nebengebäude und Garagen) im Ausmaß von ca. 1 108 m² stattzugeben.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß. (GR. Hohenberger und GRE. Spielbüchler bei der Abstimmung nicht anwesend.)

d) Nr. 6.59, Grst. 445/1, Teilfl., GB. Reiterndorf (Antrag von Grünland in Mischbaugebiet und Verkehrsfläche)

In der 9. Sitzung des Gemeinderates vom 7. Juli 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu o.a. Widmungsantrag beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner 14. Sitzung vom 13. Sept. 2005 dem Antrag des Hr./Fr. Josef u. Elisabeth Verwagner deshalb stattgegeben, da es sich dabei um einen Baulandbedarf handelt, welcher bereits im Örtl. Entwicklungskonzept Nr. 1 dafür vorgesehen ist und mit der Widmung für MB, die geplante Errichtung einer Postzustellbasis realisierbar ist. Hinsichtlich der ordnungsgemäßen Nutzung  und der damit verbundenen Errichtung der öffentlichen Verkehrsfläche ist ein Vertragswerk mit der Gemeinde abgeschlossen worden und werden Interessen Dritter nicht verletzt, bzw. wird den Richtlinien des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, bzw. der Oö. Raumordnung entsprochen .

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, 4O21Linz, Bahnhofplatz 1 

(mit Planbeilage 6-fach u. d. Stellungnahme d. Ortsplaners)  

mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Abtlg. Naturschutz u. Forst

2. Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 482O, Traunreiterweg 5

3. Gewässerbezirk Gmunden, Franz Stelzhamerstr. 15, 4810 Gmunden

4. Oö. Umweltanwaltschaft, 4O2O Linz, Stifterstraße 28

5. Energie AG.,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

6. ÖBF Forstbetrieb Inneres Salzkammergut, Obere Marktstr. 1, 4822  Bad Goisern

7. Bezirksbauernkammer Gmunden, Linzerstr. 42, 4810 Gmunden  

8. Kammer der gewerbl. Wirtschaft, 4O1O Linz, Hessenplatz 3

9. Landwirtschaftskammer für Oö., 4O1O Linz, Auf der Gugl 3

10. Kammer f. Arb. u. Angestellte, 4O21 Linz, Volksgartenstraße 4O

11. Landarbeiterkammer f. Oö., 4O2O Linz, Scharitzerstraße 9

12. Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit, Abteilung IV/6, Denisgasse 31, 1200 Wien

13. Telekom Austria AG – Auftragsmanagement Network Creation, Anastasius Grünstr. 5, 4020   Linz    

14. Bundesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, 482O Bad Ischl, Hubkoglstr. 2O

15. ÖBB Facility Management Regionalleitung Mitte, z. Hd. Hr.  Ch. Stockinger Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang Puchheim 

16. Österr. Salinen AG., Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl 

17. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f. Oö.,  Rainerstraße 11, 4020 Linz 

18. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

19. Marktgemeinde 4802 Ebensee

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

In den Stellungnahmen, sofern überhaupt welche bis zum heutigen Tage rechtzeitig  eingereicht wurden, gibt es grundsätzlich keine ablehnenden Stellungnahmen der öffentlichen Dienststellen zur geplanten Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Die Stellungnahmen der Örtl. Raumplanung sowie des Naturschutzes liegen bereits vor und gibt es ebenso gegen die geplante Widmung keine Einwändungen. 

Hinsichtlich der Tatsache, dass ca. die Hälfte der beantragten Baulandfläche im rechtskräftigen Gefahrenzonenplan der Wildbach- u. Lawinenverbauung zum liegen kommt, wurde eine Begehung vor Ort gemeinsam mit den Antragstellern, sowie Vertretern der Stadtgemeinde u. Hr. Dipl.Ing. Kienesberger vom Land Oö., sowie Hr. Dipl.Ing. Michael Schiffer seitens der Wildbach- u. Lawinenverbauung, Gebietsbaultg. Skgt. durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die geplante Errichtung so situiert werden soll, dass das Gebäude im Nahbereich der neuzuschaffenden Verkehrsfläche erfolgen muss und der Fußboden über das jetzige Terrain, bzw. der Oberfläche der Straße mit ca. 50 cm zum liegen kommen soll.

Die Wildbach- u. Lawinenverbauung wird diesbezüglich auch noch eine konkrete Stellungnahme einreichen und wird diese spätestens  bis 19. Sept. 2005 (Ende der Stellungnahmefrist) vorliegen und somit auch dem Gemeinderat zur Beschlussfassung im Akt aufliegen.

Es wird daher der Antrag gestellt, der beantragten Flächenwidmungsplanänderung  Nr. 6.59, Gst. 445/1, EZ 212, GB Reiterndorf von derzeit Grünland in eingeschränkt gemischtes Baugebiet (MB) und Verkehrsfläche im Ausmaß von 3.100 m², stattzugeben und das Genehmigungsverfahren, nach Vertragsunterzeichnung, einzuleiten.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß. 

GR. Nikolaus Wimmer hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. 

StR. Loidl, GR. Margarethe Wimmer und GR. Hohenberger bei der Abstimmung nicht anwesend.

e) Nr. 6.60, Grst. 99/1, Teilfl.,GB. Rettenbach (Antrag von Wald in Wohngebiet mit Schutzzone Bauland Bm1 (Nebengebäude und Garagen))

In der 9. Sitzung des Gemeinderates vom 7. Juli 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu o.a. Widmungsantrag beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner  15. Sitzung vom 22. Nov. 2005  dem Antrag des Hr. Franz Maly deshalb stattgegeben, da  es sich dabei lediglich um die geplante Neuschaffung der Baulandparzelle, mit der Auflage einer baulichen Maßnahme, für die Umsetzung eines anstehenden Bauprojektes (Errichtung einer Carport- bzw. Garagenanlage) dienen soll. Auch entspricht diese Arrondierung dem ÖEK sowie den gesetzlichen Grundlagen.

Dies wird auch deshalb so gesehen, da auch in der Stellungnahme der Abteilung Raumordnung v. 30. 8. 2005, AZ.: BauRO-Ö-310262/4-2005-Kie/Rö aus der Sicht der Örtl. Raumordnung der Umwidmung zugestimmt wird. Zusätzlich wurde durch den Ortsplaner auch ermittelt und festgehalten, wie auch durch das oben angeführte Schreiben der Raumordnung bestätigt, dass es sich bei gegenständlichen Umwidmungsansuchen um eine Plankorrektur handelt und PKW Garagen bereits im Jahre 1991 bewilligt wurden und dafür ebenso eine forstrechtliche Genehmigung vorliegt. Somit kann die jetzig ablehnende Stellungnahme, welche mittels  Schreiben v. 27. 9. 2005 der Abtlg. Raumordnung nachgereicht wurde nicht nachvollzogen werden und es sollte daher die Umwidmung wie beantragt genehmigt werden. 

Die Umwidmung beinhaltet zusätzlich die Auflage, dass die Bebauung so zu erfolgen hat, dass das Landschaftsbild dadurch nicht negativ beeinträchtigt wird und die Gestaltung des Nebengebäudes dementsprechend zu erfolgen hat.       

Zusätzlich wird dazu noch eine detaillierte Begründung seitens der Antragsteller selbst angeführt, welche dem Akt beiliegt.     

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, 4O21Linz, Bahnhofplatz 1 

(mit Planbeilage 6-fach u. d. Stellungnahme d. Ortsplaners)  

mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Abtlg. Naturschutz u. Forst

2. 
Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 482O, Traunreiterweg 5

3. 
Gewässerbezirk Gmunden, Franz Stelzhamerstr. 15, 4810 Gmunden

4. 
Oö. Umweltanwaltschaft, 4O2O Linz, Stifterstraße 28

5. 
Energie AG.,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

6. 
ÖBF Forstbetrieb Inneres Salzkammergut, Obere Marktstr. 1, 4822  Bad Goisern

7. 
Bezirksbauernkammer Gmunden, Linzerstr. 42, 4810 Gmunden  

8. 
Kammer der gewerbl. Wirtschaft, 4O1O Linz, Hessenplatz 3

9. 
Landwirtschaftskammer für Oö., 4O1O Linz, Auf der Gugl 3

10. Kammer f. Arb. u. Angestellte, 4O21 Linz, Volksgartenstraße 4O

11. Landarbeiterkammer f. Oö., 4O2O Linz, Scharitzerstraße 9

12. Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit, Abteilung IV/6, Denisgasse 31, 1200 Wien

13. Telekom Austria AG – Auftragsmanagement Network Creation, Anastasius Grünstr. 5, 4020   Linz    

14. Bundesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, 482O Bad Ischl, Hubkoglstr. 2O

15. ÖBB Facility Management Regionalleitung Mitte, z. Hd. Hr.  Ch. Stockinger Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang Puchheim 

16. Österr. Salinen AG., Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl 

17. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f. Oö.,  Rainerstraße 11, 4020 Linz 

18. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

19. Marktgemeinde 4802 Ebensee

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

In den Stellungnahmen, sofern überhaupt welche bis zum heutigen Tage rechtzeitig  eingereicht wurden, gibt es grundsätzlich, mit Ausnahme der Forstdirektion,  keine ablehnenden Stellungnahmen der öffentlichen Dienststellen zur geplanten Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Es wird daher der Antrag  gestellt, der  beantragten  Flächenwidmungsplanänderung   Nr. 6.60,  die Teifl.  d. Gst. 99/1, EZ 11,  GB Rettenbach  von derzeit  Wald - in Wohngebiet mit Schutzzone Bauland Bm1 (Nebengebäude  u. Garagen) im Ausmaß von ca. 300 m² stattzugeben.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: 

	1
	Stimme gegen den Antrag:
	Nikolaus Wimmer

	34
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


GR. Hohenberger und GR. Margarethe Wimmer  bei der Abstimmung nicht anwesend.

f) Nr. 6.61, Grst. 445/6 und 447/1, Teilfl., GB. Reiterndorf (Antrag von Bauland MB in Grünland bzw. von Grünland in Bauland MB (flächengleicher Tausch))

In der 9. Sitzung des Gemeinderates vom 7. Juli 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu o.a. Widmungsantrag beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner  15. Sitzung vom 22. Nov. 2005  dem Antrag der Brandl BauGesmbH.  deshalb stattgegeben, da  es sich dabei um öffentliches Interesse handelt  und wird dieses damit begründet, dass die Baulandparzelle (Gst. 447/1) so abgeändert wird, dass der Grundgrenzverlauf rechtwinkelig zum Grundstück 445/2 hergestellt wird, somit eine ordnungsgemäße Bauführung zur neuen Widmungsgrenze und dadurch die Ansiedlung von Betrieben lt. ÖEK ermöglicht wird.  Auch entspricht diese Arrondierung dem ÖEK, sowie den gesetzlichen Grundlagen. 

Die Umwidmung beinhaltet zusätzlich die Auflage, dass die Bebauung so zu erfolgen hat, dass die Fortführung der geplanten Zufahrtsstraße Kaltenbach Süd umgesetzt werden kann und der dafür erforderliche Grund kostenlos in das öffentl. Gut abgetreten wird. 

Zusätzlich wird dazu noch eine detaillierte Begründung seitens der Antragsteller selbst angeführt, welche dem Akt beiliegt.     

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. 
Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, 4O21Linz, Bahnhofplatz 1 

(mit Planbeilage 6-fach u. d. Stellungnahme d. Ortsplaners)  

mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Abtlg. Naturschutz u. Forst

2. 
Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 482O, Traunreiterweg 5

3. 
Gewässerbezirk Gmunden, Franz Stelzhamerstr. 15, 4810 Gmunden

4. 
Oö. Umweltanwaltschaft, 4O2O Linz, Stifterstraße 28

5. 
Energie AG.,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

6. 
ÖBF Forstbetrieb Inneres Salzkammergut, Obere Marktstr. 1, 4822  Bad Goisern

7. 
Bezirksbauernkammer Gmunden, Linzerstr. 42, 4810 Gmunden  

8. 
Kammer der gewerbl. Wirtschaft, 4O1O Linz, Hessenplatz 3

9. 
Landwirtschaftskammer für Oö., 4O1O Linz, Auf der Gugl 3

10. Kammer f. Arb. u. Angestellte, 4O21 Linz, Volksgartenstraße 4O

11. Landarbeiterkammer f. Oö., 4O2O Linz, Scharitzerstraße 9

12. Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit, Abteilung IV/6, Denisgasse 31, 1200 Wien

13. Telekom Austria AG – Auftragsmanagement Network Creation, Anastasius Grünstr. 5, 4020   Linz    

14. Bundesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, 482O Bad Ischl, Hubkoglstr. 2O

15. ÖBB Facility Management Regionalleitung Mitte, z. Hd. Hr.  Ch. Stockinger Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang Puchheim 

16. Österr. Salinen AG., Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl 

17. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f. Oö.,  Rainerstraße 11, 4020 Linz 

18. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

19. Marktgemeinde 4802 Ebensee

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

In den Stellungnahmen, sofern überhaupt welche bis zum heutigen Tage rechtzeitig  eingereicht wurden, gibt es grundsätzlich keine ablehnenden Stellungnahmen der öffentlichen Dienststellen zur geplanten Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Es wird daher der Antrag  gestellt, der  beantragten  Flächenwidmungsplanänderung               Nr. 6.61, Teilfl.  d. Gst. 447/1 u. 445/6,  GB Reiterndorf  von derzeit Bauland MB in Grünland    bzw. von Grünland in Bauland MB (flächengleicher Tausch) im Ausmaß von je 242  m² stattzugeben.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: 

	1
	Stimmenthaltung:
	GRE. Mag. Rosner

	34
	Stimmen für den Antrag:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder


GR. Hohenberger und GR. Margarethe Wimmer  bei der Abstimmung nicht anwesend.

Pkt. 17. Bebauungsplan „Altstadt Rechtes Traunufer“, Abänderungen, 

Einleitung des Stellungnahmeverfahrens
Berichterstatter und Antragsteller: StR.Christian Kranabitl

a) Nr. 09, Grst. 467, GB. Bad Ischl (Abänderung der Anzahl der Geschoße von II+D auf IV + D und von II+D (III+D) auf IV+D und von II+D auf III (Anpassung an tatsächliche Bebauung)

Seitens der betroffenen Grundeigentümer, bzw. deren Vertreter wurde nachstehend angeführter Antrag als Abänderungsantrag zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Altstadt Rechtes Traunufer“ eingereicht.  

Die Behandlung dieses Antrages erfolgte in der 15. Sitzung des Bauausschusses vom 22. Nov.  2005 und wurde  dieser  auf ihre Übereinstimmung mit dem ÖEK überprüft. 

Die Änderung beruht  auf Vorliegen öffentlichen  Interesses und wird dieses  damit begründet, dass

die beantragte Abänderung des Bebauungsplanes der Realisierung eines geplanten Erweiterungs-baues dienen soll und dadurch  auch Ziele des Örtl. Entwicklungskonzeptes entsprochen wird.

Die geplante Abänderung beinhaltet die erforderliche Sanierung der Dachstühle und die damit verbundene  geplante Aufstockung des Bestandes, um eine Erhöhung der Bettenkapazität um ca. 50 Betten und eine damit verbundene Attraktivierung des Hotels zu erreichen.

Der Ausschuss hat aufgrund der vorgelegten Planunterlagen und der damit verbundenen Verbauung  dem Projekt zugestimmt, bzw. in weiterer Folge empfohlen, das Raumordnungsverfahren einzuleiten,   da die gegenständliche Entwicklung des Vorzeigebetriebes „Gold. Ochs“ auf jeden Fall dem Örtl. Entwicklungskonzeptes entspricht. Dies deshalb, da wie bereits mehrmalig bei gleichwertigen Ansuchen im Stadtkern derartige Verdichtungen, bzw. Entwicklungen durch die Betriebe als   wichtige Maßnahme im Sinne des ÖEK Nr. 01/2001 gesehen werden. Außerdem beinhaltet die vorgesehene  Bebauung eine zum gegenständlichen Ensemble entlang der Traun passende Architektur und wurde einvernehmlich zwischen den Architekten und dem Ortsplaner festgelegt,  dass die derzeit noch im Plan  beinhaltete Glaskonstruktion – welche mitunter auch den Aufzug beinhaltet hätte – nicht zur Ausführung kommt und statt dessen im Gebäudeinneren eine gleichartige  barrierefreie (Aufzugsanlage) geschaffen  wird. 

Es war somit im Interesse des Ausschusses dem entsprechenden Antrag stattzugeben.  

Zusätzlich wird dazu noch eine detailliertere Begründung seitens des Antragstellers  selbst angeführt, welche dem Akt beiliegt.

Seitens des Bauausschusses wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens in seiner 15. Sitzung vom 22. Nov. 2005 beschlossen, und dem Stadt- und Gemeinderat empfohlen, dass die  notwendigen Verfahrensschritte eingeleitet  werden (vorerst Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gem. Oö. ROG)

Alle notwendigen Grundlagen (Auszug aus dem Kataster-, u. Flächenwidmungsplan,  Naturschutz, forstrechtliche u. mineralrohstoffrechtliche Genehmigungen) hinsichtlich der Lage, sowie eine Beschreibung über die Größe und Art des Grundstückes liegen dem Stadt- u. Gemeinderat vor.

	Lfd.Nr.
	09

	Antragsteller
	Schweiger Klaus u. Inge, Hotel „Gold.Ochs“, Grazerstr. 4, 4820 Bad Ischl 

	Grundstück
	467

	EZ.
	230

	KG.
	Bad Ischl

	Betr. Fläche
	ca. 730 m²

	Widmung dzt. / Aufschließung
	Kerngebiet 

	Widmung beantrag / erforderl.
	Abändg. d. Anzahl d. Geschoße:

von II + D auf IV + D u. v. II + D (III+D) auf IV + D u. 

von II + D auf III (= Anpassung an tats. Bebauung)

	Begründung Antragsteller
	Erforderliche Sanierung der Dachstühle und die damit verbundene geplante Aufstockung des Bestandes, um eine Erhöhung der Bettenkapazität um ca. 50 Betten und eine damit verbundene Attraktivierung des Hotels zu erreichen. 

	Begründung Ausschuss
	Der Ausschuss hat aufgrund der vorgelegten Planunterlagen und der damit verbundenen Verbauung  dem Projekt zugestimmt, bzw. in weiterer Folge empfohlen, das Raumordnungsverfahren einzuleiten,   da die gegenständliche Entwicklung des Vorzeigebetriebes „Gold. Ochs“ auf jeden Fall dem Örtl. Entwicklungskonzeptes entspricht. Dies deshalb, da wie bereits mehrmalig bei gleichwertigen Ansuchen im Stadtkern derartige Verdichtungen, bzw. Entwicklungen durch die Betriebe als   wichtige Maßnahme im Sinne des ÖEK Nr. 01/2001 gesehen werden. Außerdem beinhaltet die vorgesehene  Bebauung eine zum gegenständlichen Ensemble entlang der Traun passende Architektur und wurde einvernehmlich zwischen den Architekten und dem Ortsplaner festgelegt,  dass die derzeit noch im Plan  beinhaltete Glaskonstruktion – welche mitunter auch den Aufzug beinhaltet hätte – nicht zur Ausführung kommt und statt dessen im Gebäudeinneren eine gleichartige  barrierefreie (Aufzugsanlage) geschaffen  wird. 

Es war somit im Interesse des Ausschusses, dem entsprechenden Antrag stattzugeben.  


Es wird daher der Antrag gestellt, die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zur angeführten Bebauungsplanänderung Nr. 09 zu beschließen.  

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

GR. Nikolaus Wimmer: Einerseits stelle die Abänderung des Bebauungsplanes eine Änderung der Silhouette von Bad Ischl dar, andererseits brauche man aber dringend Hotelbetten, daher Unterstützung des Antrages seinerseits.

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

b) Nr. 10, Grst. 552, GB. Bad Ischl ((Abänderung der Anzahl der Geschoße von I (Garage) auf II (Vollgeschoße))

Seitens der betroffenen Grundeigentümer, bzw. deren Vertreter wurde nachstehend angeführter Antrag als Abänderungsantrag zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Altstadt Rechtes Traunufer“ eingereicht.  

Die Behandlung dieses Antrages erfolgte in der 15. Sitzung des Bauausschusses vom 22. Nov.  2005 und wurde  dieser  auf ihre Übereinstimmung mit dem ÖEK überprüft. 

Die Änderung beruht  auf Vorliegen öffentlichen  Interesses und wird dieses  damit begründet, dass

die beantragte Abänderung des Bebauungsplanes der Realisierung eines geplanten Erweiterungs-baues dienen soll und dadurch  auch Zielen des Örtl. Entwicklungskonzeptes (Verdichtung Stadtzentrum) entsprochen wird.

Die geplante Abänderung beinhaltet die Errichtung  eines Wohngeschoßes auf das bestehende Garagengeschoß, da der derzeitige  Dachstuhl des Nebengebäudes  derart desolat ist und  im Zuge dieser Überbauungsmöglichkeit  gleichzeitig eine wirtschaftliche Nutzung erfolgen könnte. Da bis dato eine derartige Bebauung nicht möglich war, da ein privatrechtlicher Grundbuchseintrag jegliches Aufbauen untersagte, wurde eine entsprechende Vereinbarung, bzw. Zustimmung des Berechtigten eingeholt und stimmte dieser nun auch zu. 

Seitens des Ausschusses wurde auch noch dahingehend gefordert, dass  die geplante Bebauung dem Ortsbild des Stadtkernes anzupassen sei und ein Blockhausaufbau nicht in Frage kommt. Somit ist auf jeden Fall vor Einleitung des Genehmigungsverfahrens eine entsprechende  abgeänderte Planausfertigung vorzulegen.

Zusätzlich wird dazu noch eine detailliertere Begründung seitens des Antragstellers  selbst angeführt, welche dem Akt beiliegt.

Seitens des Bauausschusses wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens in seiner 15. Sitzung vom 22. Nov. 2005 beschlossen, und dem Stadt- und Gemeinderat empfohlen, dass die  notwendigen Verfahrensschritte eingeleitet  werden (vorerst Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gem. Oö. ROG)

Alle notwendigen Grundlagen (Auszug aus dem Kataster-, u. Flächenwidmungsplan,  Naturschutz, forstrechtliche u. mineralrohstoffrechtliche Genehmigungen) hinsichtlich der Lage, sowie eine Beschreibung über die Größe und Art des Grundstückes liegen dem Stadt- u. Gemeinderat vor.

	Lfd.Nr.
	10

	Antragsteller
	Wimmer Alfred u. Maria, Fraueng. 15 u. 20, 4820 Bad Ischl 

	Grundstück
	552

	EZ.
	268

	KG.
	Bad Ischl

	Betr. Fläche
	ca. 90 m²

	Widmung dzt. / Aufschließung
	Kerngebiet 

	Widmung beantrag / erforderl.
	Abändg. d. Anzahl d. Geschoße:

von I (Garage) auf II (Vollgeschoße)

	Begründung Antragsteller
	Errichtung eines Wohngeschoßes auf das bestehende Garagengeschoß im Zuge der Erneuerung des desolaten Dachstuhles

Geforderter Vertrag und Vorleistungen erbracht   

	Begründung Ausschuss
	Seitens des Ausschusses wurde auch noch dahingehend gefordert, dass  die geplante Bebauung dem Ortsbild des Stadtkernes anzupassen sei und ein Blockhausaufbau nicht in Frage kommt. 


Es wird daher der Antrag gestellt, die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zur angeführten Bebauungsplanänderung Nr. 10 zu beschließen.  

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Pkt. 18. Bebauungsplan „Altstadt Linkes Traunufer“, Abänderung, 

Einleitung des Genehmigungsverfahrens
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Christian Kranabitl

Nr. 08, Grst. 454/1 und 454/4, GB. Bad Ischl (Änderung von 3 Geschoßen auf III+D) 

In der 9. Sitzung der Gemeinderates vom 7. Juli 2005 wurde die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zu oa. Widmungsbegehren beschlossen.

Der zuständige Ausschuss hat in seiner 15. Sitzung am 22. Nov. 2005 dem Antrag des Hr. Reinhold Anlanger und der Gmundner Molkerei stattgegeben, weil dieser den Zielen des Örtl. Entwicklungskonzeptes  und den öffentlichen Interessen entspricht,  sowie Interessen Dritter dadurch auch nicht verletzt werden.

Die geplante Bebauungsplanänderung der  Gst. 454/1 u. 454/4, EZ 14 u. 507,  GB Bad Ischl beinhaltet die  Nutzungsschablone von derzeit 3 Geschoßen auf III+D für den möglichen Ausbau des Dachbodens. Da es sich dabei um die Revitalisierung des Objektes Auböckplatz 10 und 11, 4820 Bad Ischl handelt  und der  Verdichtung des Zentrums durch  Stärkung der heimischen Betriebe entsprochen wird. 

Weiters wird den Richtlinien des  Örtlichen Entwicklungskonzeptes, bzw. der Oö. Raumordnung entsprochen.    

Im Zuge des durchgeführten Stellungnahmeverfahrens wurden sowohl die Stellungnahmen der Behörden, wie auch die der betroffenen Nachbarn eingeholt. Seitens der öffentlichen Dienststellen wurden verständigt:

1. 
Amt der Oö. Landesregierung, Abtl. Örtl. Raumplanung, Bahnhofplatz 1,  4020 Linz

m. d. Ersuchen um Weiterleitung an d. Abtlg. Naturschutz, Bahnhofplatz 1, 4020 Linz

2. 
Wildbach- u. Lawinenverbauung, Traunreiterweg 5 a, 4820 Bad Ischl

3. 
Gewässerbezirk Gmunden, Stelzhamerstraße 15, 4810 Gmunden

4. 
Bezirkshauptmannschaft Gmunden, Forstabteilung, Esplanade 10, 4810 Gmunden

5. 
Oö. Umweltanwaltschaft, Stifterstraße 28, 4020 Linz

6. 
Energie AG Oö,  Bahnhofstraße 67, 4810  Gmunden

7. 
ÖBF Forstverwaltung, Obere Marktstraße 1, 4822 Bad Goisern

8. 
Bezirksbauernkammer, Linzerstraße 42, 4810 Gmunden

9. 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft, Hessenplatz 3, 4010 Linz

10. Landwirtschaftskammer für Oö, Auf der Gugl 3, 4010 Linz

11. Kammer für  Arbeiter und Angestellte, Volksgartenstraße 40, 4021 Linz

12. Landarbeiterkammer f. Oö, Scharitzerstraße 9, 4020 Linz

13. BM f. Arbeit u. Wirtschaft, Dennisg. 31, 1200 Wien

14.
ÖBB–Facility management, Regionalleitung Mitte Technik, zH Herrn Stockinger, Salzburgerstr. 49, 4800 Attnang-Puchheim

15. Österr. Salinen AG, Sulzbach 153, 4820 Bad Ischl

16. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat,  Rainerstraße 11, 4020 Linz  

17. Telekom Austria  AG., Auftragsm. Network Creation, Anastasius Grünstr. 5,4020  Linz

18. Landesstraßenverwaltung Straßenmeisterei Bad Ischl, Hubkoglstraße 20, 4820 Bad Ischl

19. Marktgemeinde 4822  Bad Goisern

20. Marktgemeinde 5360 St. Wolfgang

21. Marktgemeinde 4802 Ebensee

In den Stellungnahmen, soferne überhaupt welche eingereicht wurden, werden grundsätzlich keine Einwände der öffentlichen Dienststellen gegen die geplante Abänderung des Bebauungsplanes erhoben, bzw. wird dieser zugestimmt.

Es wird daher der Antrag gestellt, der beantragten  Abänderung, Bebauungsplan Altstadt linkes Traunufer Nr. 08, stattzugeben und das Genehmigungsverfahren gem.  der oö. Raumordnung  antragsgemäß zu beschließen. 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Pkt. 19. Anträge des Verkehrsausschusses
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Johannes Streibl

A) Verordnungen der Gemeinde:

Diese Maßnahmen wurden vorläufig vom Bürgermeister gem. § 60 GemO 1990 erlassen. Es sind nach dieser Bestimmung die entsprechenden Beschlüsse vom zuständigen Kollegialorgan nachträglich zu fassen.

Es wird der Antrag gestellt, die nachstehenden Verordnungen zu beschließen. 

Stifterkai: „Austausch“ der örtlichen Geltungsbereiche des Busparkplatzes bzw. der gebührenpflichtigen Kurzparkzone beim Hotel Goldenes Schiff. 

Verordnung
(Anordnung gem. § 60 OÖ. GemO 1990)

betreffend die Erlassung von Verkehrsbeschränkungen im Gemeindegebiet von Bad Ischl.

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Bad Ischl hat im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gemäß § 40 Abs. 2 Z.4,  § 43 Abs. 1 und § 60 OÖ. Gemeindeordnung 1990 sowie § 43 Abs. 1 lit. b  Z. 1 und lit. d, § 94 d Z. 4 lit. a StVO 1960 i.d.g.F. angeordnet:

§ 1

Am Stifterkai wird für die Zeit vom 26.11.2005 – 7.1.2006 nordseitig, vor dem Haus  Auböckplatz 12 das Vorschriftszeichen "Halten und Parken verboten" gemäß § 52 lit. a Z. 13 b StVO 1960 mit den Zusatztafeln „Ausgenommen Busse während der Zeit des Ein- und Aussteigens“ sowie "Anfang" und "Ende" auf einer Länge von 18 m angeordnet.

§ 2

§ 1 der Verordnung des Gemeinderates vom 13.12.1996, Zl. ADir-543/1-1996 (GR-Beschluss vom 12.12.1996) wird für den Zeitraum vom 26.11.2005 – 7.1.2006 außer Kraft gesetzt. 

§ 3

Der örtliche Geltungsbereich der Vorschriftszeichen nach § 1 wird in der Anlage rot eingezeichnet dargestellt und ist die Anlage Bestandteil dieser Verordnung.

§ 4

Die Verkehrszeichen gemäß § 1 sind vom zuständigen Straßenerhalter anzubringen. Die Kundmachung erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 i.d.g.F. und tritt mit der Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Verordnung
(Anordnung gem. § 60 OÖ. GemO 1990)

betreffend die Erlassung von Verkehrsbeschränkungen im Gemeindegebiet von Bad Ischl.

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Bad Ischl hat im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gem. § 40, Abs. 2 Z. 4, § 43, Abs. 1 Oö. Gemeindeordnung 1990 sowie § 25 Abs. 1 und § 94 d Z. 1b StVO 1960 i.d.g.F. verordnet:

§ 1

Am Stifterkai wird für die Zeit von 26.11.2005 – 7.1.2006 nordseitig, vor dem Haus Nr. 5 auf einer Länge von 17 m  eine Kurzparkzone, werktags von Montag bis Freitag 8.00 - 18.00 Uhr und Samstag 8.00 - 12.00 Uhr, Parkdauer 180 Minuten, verordnet.

§ 2

Der örtliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird in der Anlage blau eingezeichnet dargestellt und ist die Anlage Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3

Die Verkehrszeichen nach § 52 lit. a, Z. 13 d und 13 e StVO 1960 i.d.g.F. sowie die entsprechenden Zusatztafeln sind vom zuständigen Straßenerhalter anzubringen. 

Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt gemäß § 25 Abs. 2 und § 44 Abs. 1 StVO 1960 i.d.g.F. und tritt mit der Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft.

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Verordnung
(Anordnung gem. § 60 OÖ. GemO 1990)

betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe für das Abstellen von mehrspurigen Fahrzeugen in Kurzparkzonen.

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Bad Ischl hat auf der Grundlage der § 60 OÖ. GemO 1990, § 1 Abs. 1, § 3  Abs. 1, § 4 Abs. 1 OÖ. Parkgebührengesetz,  LGBl. 28/1988 i. d. g. F. Folgendes verordnet:

§ 1

Die in der Verordnung Zl. ADir-1249/2-2005 vom 3.11.2005 erlassene Kurzparkzone (Stifterkai nordseitig, vor dem Haus Nr. 5) gilt für den Zeitraum vom 26.11.2005 – 7.1.2006 als gebührenpflichtig im Sinne der §§ 1 ff der Verordnung vom 26.8.1992, Zl. Pol-332/253-1992, i.d.F. vom 22.10.2001, Zl. ADir-978/1-2001  i. d. F. vom 4.3.2005, Zl. ADir-978/2-2005.

§ 2

Die gebührenpflichtige Kurzparkzone wird in der Anlage blau eingezeichnet darfgestellt und ist die Anlage Bestandteil dieser Verordnung. 

§ 3

Diese Verordnung tritt gem. § 94 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

B) Anträge an die Bezirkshauptmannschaft Gmunden:

Es wird der Antrag gestellt, die nachstehenden Verkehrsmaßnahmen bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden zu beantragen. 

1. Kreuzung Nussenseestraße/Verbindungsstraße Richtung Westen, Benachrangung der von der Verbindungsstraße herkommenden Fahrzeuge (Verkehrszeichen: Vorrang geben)

2. Kreuzung Brennerstraße/Bauerstraße: Benachrangung der von beiden Seiten der Brennerstraße in die Bauerstraße einbiegenden Fahrzeuge durch die Anbringung zweier Stopp-Tafeln 

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Pkt. 20. Anträge gem. § 46, Abs. 2, OÖ. GemO 1990
a) Ischl blüht auf – Lokale Agenda 21

Berichterstatter und Antragsteller: GR. Markus Reitsamer

GR. Reitsamer bringt auszugsweise einige Passagen aus nachstehendem Antrag, welcher dem Gemeinderat vorgelegen ist, vor und erklärt das Wort Agenda (= „Was zu tun ist“).  

1. Im Rahmen der Erarbeitung des ÖEK für die Stadtgemeinde Bad Ischl wurde auch das Projekt „Zukunftsplanung Bad Ischl“ gestartet. Dabei ist ua. auch das Leitbild „Bad Ischl - Brücke zwischen den Zeiten“ entwickelt worden.

2. Ausgehend von diesem Leitbild bekennt sich die Stadt Bad Ischl zum Prozess einer Lokalen Agenda 21 und will die Stadt Bad Ischl eine LA21 gemäss den Förderbedingungen des Landes OÖ erstellen.

3. Überlegungen des OÖ Gemeinde-Impulsprogrammes "Land blüht auf" zur nachhaltigen Regionalentwicklung sind in diesen Ischler Lokalen Agenda 21-Prozess mit einzubeziehen.

4. Dabei soll es u.a auch zur Koordination bzw. Vernetzung nachfolgender Projekte kommen: Verkehrs- und Raumplanung Bad Ischl, Planungswerkstatt, Örtliches Entwicklungskonzept, Projekt „Jung sein in Bad Ischl", Energiestar 2010 (Energie & Umwelt), ISCHL blüht AUF, Klimabündnis, Pro Nahversorgung, Familienfreundliche Gemeinde, AusländerInnen-Integration ...

5. Folgende Strukturen sind für die Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen Agenda 21 bereits vorhanden bzw. werden diese eingerichtet: Stadtmanagement (Agendabüro), LA21-Team (Beirat), thematische Arbeitskreise.

6. Die Koordination des Projektes „ BAD ISCHL ist mehr - Lokale Agenda 21" obliegt dem Stadtmanagement der Stadtgemeinde Bad Ischl.

7. Zur nachhaltigen Prozessbegleitung wird im Bereich des Stadtamtes Bad Ischl ein LA21-Beauftragter eingesetzt.

8. Die Moderation bzw. Betreuung des LA 21-Prozesses erfolgt in der Startphase durch einen sachkundigen Prozessbegleiter.

9. Nach dem erfolgten Grundsatzbeschluss wird zur Einleitung der nächsten Schritte zunächst ein provisorisches LA21-Team eingerichtet, der sich wie folgt zusammensetzt: je ein Vertreter pro Gemeinderatsfraktion, ein Vertreter Stadtverwaltung Bad Ischl, je ein Vertreter Wirtschaftsforum und Tourismusverband, Stadtmanagement. Den Vorsitz über dieses LA21-Team (Beirat) hat bis auf weiteres der Bürgermeister der Stadt Bad Ischl inne. 

GR. Reitsamer: Was heißt Lokale Agenda 21? Agenda kommt vom Lateinischenund bedeutet "was zu tun ist". "21" steht für ein lebenswertes 21.Jahrhundert. Es gibt mittlerweile etwa 6400 Agenda-Prozesse weltweit., davon auch in vielen Städte und Regionen in Österreich. Lokale Agenda 21bedeutet „Aufbruch von unten". Die Bürger sollen in die nachhaltigwirkenden Planungsprozesse aktiv eingebunden werden. Betreut wird die LA21durch einen fachkundigen Prozessbegleiter. Am Anfang ist eineWillenskundgebung, ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates zur LA21notwendig. Das Aktionsprogramm „Land blüht auf" von ÖVP-LandesratStockinger und GRÜN-Landesrat Anschober soll dabei auch berücksichtigtwerden. LA 21 umfasst ein relativ breites Spektrum und dabei u.a. auch dieim Antrag angeführten Projekte. Der LA21 Prozess zieht dabei quasi denroten Faden um all diese Projekte. All diese Programme (Verkehrsplanung,Landesausstellung 2008, Jugendarbeit, …) werden somit sinnvollzusammengeführt. Die Lokale Agenda 21 wäre ein mutiger Schritt in dieZukunft.
Vizebgm. Panhuber: Vor kurzem wurde das Thema „Planungswerkstatt“ behandelt, dieses Papier habe sich mit dem Großteil der nun vorgebrachten Themen beschäftigt. Aus verschiedensten Gründen kam man zur Auffassung, dass es derzeit schwierig sei, dieses Projekt zu finanzieren. Die ÖVP-Fraktion sei nach wie vor überzeugt, dass mit diesem Papier bereits ein 8-Punkte-Programm im Sinne einer positiven Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde, worin bereits € 12.000,-- aus dem Förderungsprogramm LA21 enthalten sind. Das diesbezügliche Angebot wurde in den verschiedenen Ausschüssen vorgestellt, er sei auch gerne bereit, dieses im nächsten Wirtschaftsausschuss nochmals zu behandeln; mit diesem fertigen Projekt könne man sofort beginnen, beim heute vorgestellten beginne man bei Stunde Null. 

GR. Reitsamer: Die Planungswerkstatt wurde am 26.9.2005 vorgestellt undauch in den zuständigen Ausschüssen darüber beraten, dieses Konzept wurdejedoch  in der vorliegenden Form in den Ausschüssen und im Stadtratmehrheitlich abgelehnt. Der vorliegende Finanzierungsplan von über100.000,- Euro Gesamtkosten sieht Kosten in der Höhe von € 38.500,-- fürdie Gemeinde vor. Es handelt sich  dabei um ein „Konzept für dieDurchführung einer Planungswerkstatt zur strukturellen Entwicklung imAuftrag des Stadtmarketings Bad Ischl". Das Konzept Planungswerkstatt BadIschl dient in erster Linie zur Attraktivierung und nachhaltigen Belebungdes Stadtzentrums. Die Lokale Agenda beinhaltet viel weit reichendeMaßnahmen als das vorliegende Konzept Planungswerkstatt. Ganz wichtig ist bei einem LA21-Prozess die Miteinbeziehung der Bürger bereits in der Planungsphase. Weiters gibt es definitiv keine Förderungszusage für das Konzept Planungswerkstatt, wie von Vizebgm. Panhuber behauptet. Er ersuche, den Grundsatzbeschluss, gleich allen anderenLokale-Agenda21-Gemeinden, zu fassen, um in den Prozess einzusteigen und weitere Förderungen beantragen zu können. Es soll mit der Lokalen Agenda21 ein Ruck durch die Gemeinde gehen.

Vizebgm.Panhuber: Die Aussage von GR. Reitsamer sei insoferne unrichtig, als dieser selbst anwesend war, als die Euro 12.000,-- LA21 von DI. Huemer abgesprochen wurden. Das ganze Agenda-21-Förderprogramm umfasst eine Höchstförderung von € 14.000,-- für die Projektbegleitung. Wenn nun bereits 12.000,-- in der Planungswerkstätte enthalten sind, sei man schon relativ nahe beim Höchstfördersatz. Wenn man nun in dieser Förderschiene aufgenommen sei, sei der LA-21-Prozess bereits begonnen. Die von den Grünen angesprochenen Bereiche können im Bedarfsfall um diese erweitert werden kann.

- StR. Streibl verlässt  um 19.00 Uhr die Sitzung -

Um in die LA21-Förderungsschiene reinzukommen, braucht es vorher einen Gemeinderatsbeschluss. Ein solchen Gemeinderatsbeschluss gibt es bisher eindeutig noch nicht. Daher können für ein Konzept Planungswerkstatt  auch noch keine Förderungsgelder vergeben worden sein. Als LA21 Gemeinde wird es danach leichter sein, auch an die entsprechenden Förderungsmittel (Landwirtschaft, Jugend, ….) des Landes OÖ zu gelangen. Die GRÜNEN Bad Ischl werden ihren Teil dazu beitragen, um aus dem Ressort LA Anschober auch die entsprechenden Fördermitteln zu erhalten.

Beschluss: 

	21
	Stimmen für den Antrag:
	Vizebgm. Reisenbichler, StR. Kranabitl, StR. Loidl Thomas, GR. Grabner, GR. Hödlmoser, GR. Huber, GR. Kefer, GR. Lackner, GR. Langegger, GR. Lauberger, GR. Loidl Tobias, GR. Zauner, GRE. Mag. Rosner, GRE. De-Bettin, GR. Glatz, GR. Gerda Reitsamer, GR. Markus Reitsamer, GR. DI. Laimer, GR. Siegl, GRE. Spielbüchler, GR. Nikolaus Wimmer.

	15
	Stimmenthaltungen:
	restliche  GR-Mitglieder 

	36
	Gesamtstimmen
	(StR. Streibl nicht mehr anwesend)


b) Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt, Appell an das EU-Parlament

Berichterstatter und Antragsteller: GR. Johannes Mathes

Es wird der Antrag gestellt, nachfolgenden "Europäischer Appell zur EU-Dienstleistungsrichtlinie" zu beschliessen:

"Das Europäische Parlament berät seit einigen Monaten den Entwurf der EU-Kommission zur „Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt“. Diese Debatte tritt nun in die entscheidende Phase: 

Der federführende Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat am 22. November über das umstrittene beraten und dem Vorhaben zugestimmt. Im Januar 2006 soll das Europäische Parlament in erster Lesung über die Richtlinie entscheiden.

Wir – die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Aufrufs – lehnen die Verabschiedung der Dienstleistungsrichtlinie in der von der EU-Kommission vorgelegten Form ab. Denn: Wenn die Richtlinie nicht in zentralen Punkten verändert wird, sind gravierende Konsequenzen für das Europäische Sozialmodell zu befürchten: Die Erfüllung von Gemeinwohlaufgaben würde gefährdet und die Regelungskompetenzen der öffentlichen Hand auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in Frage gestellt. Die generelle Einführung des Herkunftslandprinzip würde eine Abwärtsspirale bei Sozial-, Steuer-, Verbraucher- und Umweltstandards in Gang setzen. Außerdem hätte der vorliegende Richtlinienvorschlag eine massive Rechtsunsicherheit zur Folge. 

Deshalb fordern wir das Europäische Parlament auf, die vorgeschlagene Richtlinie in folgenden Punkten zu verändern: 

1. Der Anwendungsbereichs der Richtlinie sollte strikt auf kommerzielle Dienstleistungen begrenzt werden. Vor allem Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind von der Regelung auszunehmen – das gilt besonders für sensible Bereiche wie Gesundheitsdienste, audiovisuelle Dienstleistungen, Postdienste, Gas-, Elektrizitäts- und Wasserversorgung, Umweltdienstleistungen und den Zeitarbeitssektor.

2. Die Dienstleistungsrichtlinie sollte die bestehende und künftige sektorale EU-Gesetzgebung im Dienstleistungsbereich, wie auch das Übereinkommen von Rom über vertragliche Schuldverhältnisse sowie den Rom-II-Vorentwurf über außervertragliche Schuldverhältnisse lediglich ergänzen. Es muss klargestellt werden, dass die genannten Regelungen rechtlichen Vorrang gegenüber der Dienstleistungsrichtlinie haben.

3. Die Dienstleistungsrichtlinie sollte weder das Arbeitsrecht des Ziellandes, einschließlich der nationalen Tarifvereinbarungen, noch die Anwendung der Entsenderichtlinie beeinträchtigen.

4. Den Mitgliedsstaaten sollte es möglich sein, aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses in Übereinstimmung mit der europäischen Rechtsprechung eigene Anforderungen an Dienstleistungsanbieter zu erheben.

5. Wir brauchen eine Alternative zum Herkunftslandprinzip. Dieses sollte in keinem Fall in Bereichen Anwendung finden, wo noch keine hinreichende europaweite Harmonisierung erreicht ist.

6.
Es sollte ein Harmonisierungsprozess in Gang gesetzt werden hinsichtlich der Genehmigungsregeln und -verfahren, der Anforderungen an Dienstleistungsanbieter, des Verhaltens des Dienstleisters, der Qualität oder des Inhalts der Dienstleistung, der Werbung, der Verträge und der Haftung. Diese Harmonisierung darf ausschließlich die von der Richtlinie erfassten Dienstleistungen betreffen - unter der Voraussetzung, dass die in Punkt 1 genannten Dienstleistungen von allgemeinem Interesse ausgeklammert bleiben.

Wir fordern das Europäische Parlament auf, entsprechende Änderungen an der Richtlinie vorzunehmen." 

Es wird ersucht, diesem Antrag die Zustimmung zu geben.

GR. Wimmer: Er habe sich immer gegen die EU-Mitgliedschaft, insbesondere auch unter welchen Bedingungen Österreich bei der EU Mitglied sei, ausgesprochen. Eine der für Österreich schädlichsten Entwicklungen sei das Vorhaben, die Dienstleistungsrichtlinie nach dem Herkunftslandprinzip einzuführen. Das würde bedeuten, dass zB. Firmen aus Ländern mit Billiglohn, niedrigem Sozialstandard, geringem Rechtsstandard nach den Gegebenheiten und der Gerichtsbarkeit des Herkunftslandes in Österreich tätig werden könnten. Damit würde der österr. Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandort total unterlaufen werden. Er stimme dem Antrag vollinhaltlich zu.

Beschluss: 

	25
	Stimmen für den Antrag:
	Bgm. Haas, Vizebgm. Reisenbichler, StR. Kranabitl, StR. Heide, StR. Loidl Thomas, GR. Grabner, GR. Hödlmoser, GR. Huber, GR. Kefer, GR. Lackner, GR. Langegger, GR. Lauberger, GR. Loidl Tobias, GR. Mathes, GR. Zauner, GRE. Mag. Rosner, GRE. De-Bettin, GR. Blohberger, GR. Glatz, GR. Gerda Reitsamer, GR. Markus Reitsamer, GR. DI. Laimer, GR. Siegl, GRE. Spielbüchler, GR. Nikolaus Wimmer

	11
	Stimmenthaltungen:
	Restliche Gemeinderatsmitglieder

	36
	Gesamtstimmen
	(StR. Streibl nicht mehr anwesend)


Pkt. 21. Allfälliges
StR. Loidl: Dankt seinen ‚Mitstreitern’ beim Kindergartenneubau und wünscht ein frohes Weihnachtsfest.

GR. Reitsamer, GRE. Spielbüchler, Vizebgm. Panhuber, GR. Mathes danken ebenfalls für die konstruktive Arbeit im Gemeinderat und in den Ausschüssen, den Bediensteten, und schließen sich den Weihnachtswünschen an.

GR. Wimmer: Rückblick auf das Jahr 2005 und Ausschau auf 2006: Seit 1945 gibt es in Österreich keinen Krieg mehr - 60 Jahre Frieden in Österreich; seit 1955 Staatsvertrag bis 1995 - 40 Jahre Freiheit; seit 1955 UNO-Mitgliedschaft, seither ca. 40 tote Österreicher im UNO-Einsatz; seit 1995 EU-Mitglied > Transit, Getränkesteuer etc. 2005 war auch „5 Jahre EU-Schikane“, fälschlich auch Sanktionen genannt - diese würden eine sachliche Begründung erfordern; seit 2003 ist die neue Gemeinderatsperiode in Kraft, dh. 1/3 der Periode ist bereits vorbei; derzeit WTO-Verhandlungen, Nachteile für die österrichischen Bauern, speziell für die Zuckerrübenbauern, sind zu erwarten; derzeit gibt es auch EU-Budgetverhandlungen über das EU-Budget 2007/2013 mit einschneidenden Maßnahmen - auch für die Beitragszahlungen aus Österreich; prognostizierte Zahlungen von Österreich von ca. Euro 2,3 bis 4 Mrd. pro Jahr, davon netto 2005 Euro 285 Mio. Dies wirke sich natürlich auch auf die Gemeindefinanzen aus. Im nächsten Jahr EU-Vorsitz Österreich, dies kostet weitere € 60 Mio.; 10 % des EU-Budgets fließt in dunkle Kanäle, zB. nicht nachvollziehbare Subventionen; Vorschau: LKW-Maut, Telefondaten-Speicherung, Dienstleistungs-Richtlinie, Internat. Haftbefehl; Militär-Dienstverpflichtung im Auslandseinsatz; Anpassung an das Sortenprogramm; Gemeinde-Budget 2006; Nationalratswahl im Oktober; 2006 neue Pässe mit Chip; friedvolle Weihnachten 2005 und ein erfolgreiches 2006.

Bgm. Haas: Dankt für die Zusammenarbeit, wünscht ein schönes Weihnachtsfest und lädt zu einer anschließenden Jause in den Gasthof Stadt Salzburg.

Pkt. 22. Personalangelegenheiten
Berichterstatter und Antragsteller: StR. Christian Kranabitl

a) Änderung des Dienstpostenplanes, Auflassung von Beamtenplanstellen

Die Gemeindebeamten Maier Franz (Dienstposten P1 I-IV bzw. GD 17), Schützenhofer Günter (DP P1 I-IV bzw. GD 18) und Weinbacher Franz (Dienstposten P3 I-III bzw. GD 19) treten mit  Ablauf des 31. Dezember 2005 in den Ruhestand. 

Der Sicherheitswachebeamte Stibl Peter (Dienstposten W2 III-V bzw. GD 14, Dienststellenleiter) tritt ebenfalls mit Ablauf des 31. Dezember 2005 in den Ruhestand. Dieser Dienststellenleiterposten wird durch Herrn Pfandlbauer Günter nachbesetzt und der dadurch freiwerdende Dienstposten W2 III-IV soll nicht mehr nachbesetzt werden.

Die ab 1. Jänner 2006 unbesetzten Beamtenplanstellen

- P1 I-IV bzw. GD 17

- P1 I-IV bzw. GD 18

- P3 I-III bzw. GD 19

- W2 III-IV bzw. GD 15

 sollen nicht mehr nachbesetzt und aufgelassen werden. 

Es wird hiermit der Antrag gestellt, die ab 1. Jänner 2006 unbesetzten Beamtenplanstellen P1 I-IV bzw. GD 17, P1 I-IV bzw. GD 18, P3 I-III bzw. GD 19 und W2 III-IV bzw. GD 15 aufzulassen.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

b) Änderung des Dienstpostenplanes, Auflassung von VB-Planstellen

Im Prüfbericht wurde  vermerkt, dass eine relativ hohe Anzahl von nicht mehr benötigten Posten zum Anlass genommen werden sollte, den Dienstpostenplan entsprechend zu korrigieren. Demnach sollen folgende VB-Planstellen aufgelassen werden:

Verwaltung:

· 2 DP I/c bzw. GD 18

· 2 DP I/d bzw. GD 22

Kindergärten:

- 
1 DP I/d bzw. GD 22

Handwerklicher Dienst:

· 6 DP II/p4 bzw. GD 23

· 15 DP II/p5 bzw. GD 25

Es wird hiermit der Antrag gestellt, die oben genannten VB-Planstellen aufzulassen.

Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat vor, antragsgemäß zu beschließen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig antragsgemäß.

Ende: 19:40  Uhr
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